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Vorbemerkung 
Registrierkassen müssen handels- und steuerrechtlichen Ordnungsvor-
schriften gerecht werden. Insbesondere ist es für das Finanzamt von 
Bedeutung, dass aufbewahrungspflichtige Unterlagen systematisch, 
vollständig, zeitgerecht und geordnet abgelegt und unveränderbar und 
möglichst detailliert aufbewahrt werden. Eine Registrierkassenpflicht 
wird es aber weiterhin in Deutschland nicht geben. 
 
Seit 2017 müssen alle elektronischen Registrierkassen Einzelaufzeich-
nungen dauerhaft speichern können. Altkassen, mit denen Tages-
endsummenbons unter Löschung der Journaldaten ausgedruckt wer-
den, entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Das heißt, dass Kas-
sendaten einzeln und „festgeschrieben“ gespeichert werden müssen. 
 
Seit 2018 gibt es nun mehr die Möglichkeit einer unangekündigten Kas-
senschau. Registrierkassen sind Prüfungsschwerpunkt und dies aus Fi-
nanzverwaltungssicht durchaus mit beachtlichem Erfolg: Über 90 % der 
Kassenprüfungen werden beanstandet. Das zeigt, dass die Kassennut-
zer das Thema unbedingt ernst nehmen sollten.  
 
1. Meldepflicht für Registrierkassen (§ 146a Abs. 4 AO) 
Die Meldepflicht für Registrierkassen besteht ab dem 01.01.2025 je-
weils bei Kauf und Außerbetriebnahme einer Kasse sowie einmalig für 
alle Bestandskassen. Die Meldepflicht bedeutet, dass Händler Merk-
male ihrer Kassensysteme sowie der eingesetzten zertifizierten techni-
schen Sicherheitsreinrichtungen an das zuständige Finanzamt melden 
müssen.  
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Die elektronische Übermittlungsmöglichkeit wird über das Programm „Mein ELSTER“ und die 
ERiC-Schnittstelle seit dem 1. Januar 2025 zur Verfügung gestellt1. Eine Ausfüllanleitung 
finden Sie unter diesem Link. Die in der Ausfüllanleitung beschriebenen Datenfelder stimmen 
mit den Ansichten im Portal „Mein ELSTER“ überein. Für die Einreichung des Formulars ist 
ein ELSTER-Benutzerkonto erforderlich. Informationen zur Registrierung für ein Benutzer-
konto finden Sie hier: https://www.elster.de/eportal/registrierungauswahl. 
 
Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften elektronischen Aufzeichnungssyste-
men ist bis zum 31. Juli 2025 zu erstatten. Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte elektronische 
Aufzeichnungssysteme sind innerhalb eines Monats nach Anschaffung mitzuteilen. Nicht an-
geschaffte (z. B. gemietete oder geleaste) elektronische Aufzeichnungssysteme stehen an-
geschafften elektronischen Aufzeichnungssystemen gleich 
 
2. Einführung eines technischen Manipulationsschutzes (TSE) (§ 146a Abs. 1 AO) 
Jedes elektronische Aufzeichnungssystem muss im Sinne des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. 
V. m. § 1 Satz 1 KassenSichV entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des § 146a 
AO mit einer TSE geschützt sein.  
Aufgrund einer einzelfallbezogenen Antragstellung kann eine Erleichterung nach § 148 AO 
(in Form einer Fristverlängerung) aufgrund unbilliger sachlicher Härte bewilligt werden. Die 
Antragstellung kann formlos beim zuständigen Finanzamt erfolgen. Das Finanzamt wird eine 
Bewilligung davon abhängig machen, welche Antragsgründe im Einzelfall vorliegen und wie 
stichhaltig die Nachweise sind. Darüber hinaus sind in jedem Fall der konkret begehrte Ver-
längerungszeitraum, der Anbieter der TSE-Lösung und das (umzurüstende) Kassensystem 
(Modell- und Seriennummer, Datum der ersten Inbetriebnahme, aktuelle Version des Sys-
tems) anzugeben. 
 
Eine TSE besteht aus 
 
 Sicherheitsmodul, das gewährleistet, dass Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeich-

nungsvorgangs protokolliert und später nicht mehr unerkannt verändert werden können 
 Speichermedium, auf dem die Einzelaufzeichnungen für die Dauer der gesetzlichen Auf-

bewahrungsfrist gespeichert werden 
 Digitale Schnittstelle, die eine reibungslose Datenübertragung für Prüfungszwecke ge-

währleisten soll. 
 
Die detaillierten Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das Speichermedium, die digitale 
Schnittstelle sowie die elektronische Aufbewahrung werden vom BSI2 entwickelt und in tech-
nischen Richtlinien und Schutzprofilen veröffentlicht. 
Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Die Einhaltung der Vorgaben soll durch eine Kassennach-
schau geprüft werden. Für die Einzelhändler bedeutet dies, dass ggf. Registrierkassen nach-
gerüstet werden müssen. 
 
Der vorgeschriebene Manipulationsschutz dürfte Änderungen an der Hard- und Software er-
fordern. Bei vernetzten Kassen sind zentrale Lösungen denkbar, sodass nicht zwangsläufig 
jede einzelne Kasse nachgerüstet werden muss. Die Umsetzung der technologischen Vor-
gaben will der Gesetzgeber den Kassenherstellern überlassen. 
  

                                                      
1 BMF-Schreiben vom 28. Juni 2024 unter Beginn der Mitteilungsverpflichtung nach § 146a Absatz 4 Abgabenord-
nung (AO) (bayern.de) 
2 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, www.bsi.de  

https://www.elster.de/eportal/start
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/FAQ-Ausfuellanleitung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.elster.de/eportal/registrierungauswahl
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Elektronische_Kassensysteme/2024-06-28-mitteilungsverpflichtung-nach-AO.pdf
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Elektronische_Kassensysteme/2024-06-28-mitteilungsverpflichtung-nach-AO.pdf
http://www.bsi.de/
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3.  Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO)  
Nutzer elektronischer Registrierkassen haben seit 2020 die Pflicht zur Ausgabe von Kassen-
belegen. Der Beleg kann in Papierform oder elektronisch (digital) ausgegeben werden. Der 
Kunde muss den Beleg jedoch nicht mitnehmen. 
 
Befreiungen von der Belegausgabepflicht können aus Gründen der Unzumutbarkeit auf An-
trag (siehe Punkt 4 – Bewilligung von Erleichterungen) nach § 148 AO durch die Finanzver-
waltung erteilt werden. Ein solcher Fall wäre, wenn der Verkauf von Waren (nicht Dienstleis-
tungen) an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen erfolgt und die Belegausgabepflicht 
für den Händler unzumutbar wäre, z. B. bei Kiosken. 
 
Der Beleg muss mindestens folgende Angaben enthalten3:  
 

 Vollständigen Namen und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers 
 Datum der Belegausstellung und den Zeitpunkt des Vorgangsbeginns sowie den 

Zeitpunkt der Vorgangsbeendigung  
 Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der 

sonstigen Leistung 
 Transaktionsnummer  
 Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige 

Leistung in einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz  
 Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems sowie die Seriennummer 

des Sicherheitsmoduls.  
 Betrag je Zahlungsart  
 Signaturzähler 
 Prüfwert 

 
Händler ohne elektronische Registrierkasse, bspw. mit offener Ladenkasse, sind von der Be-
legausgabepflicht ausgenommen. Auf Wunsch des Kunden muss dennoch ein Beleg erstellt 
werden. 
 
Es ist dabei zu beachten, dass seit 2020 die Nutzung von Bisphenol-A (BPA) haltigem 
Thermopapier für Kassenbelege verboten ist. 
 
4. Unangekündigte Kassennachschau 
Seit 2018 kann die Finanzverwaltung zudem jederzeit und unangekündigt eine sogenannte 
Kassennachschau durchführen. Da die Kassennachschau keine Außenprüfung ist, wird sie 
nicht angekündigt. Prüfer dürfen während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten die Ge-
schäftsräume betreten und ihres Amtes walten. Dabei müssen Händler sämtliche für die Kas-
senführung maßgeblichen Unterlagen zur Verfügung gestellt oder entsprechend elektroni-
scher Datenzugriff gewährt werden. Die Besichtigung der Räumlichkeiten soll dem Prüfer 
dazu dienen, Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können. Die 
Kassennachschau darf weder verweigert noch an einen Steuerberater delegiert werden. Der 
Steuerpflichtige ist zur Mitwirkung im Rahmen der Kassennachschau verpflichtet. Sofern sich 
erforderliche Unterlagen zum Zeitpunkt der Prüfung bei Dritten (z.B. externer Buchhalter) be-
finden, muss dieser Einsicht gewähren (Ausnahme: Sofern sich Unterlagen beim Steuerbe-
rater oder Notar befinden, muss die Prüfung angekündigt werden). Der Finanzbeamte kann 
auch vor der der offiziellen Prüfhandlung eigene Beobachtungen oder als Kunde getarnte 
Testkäufe durchführen. Dafür muss er sich weder ausweisen, noch zu erkennen geben.  
 

                                                      
3 Vgl. BMF-Schreiben v. 30.06.2023: Neufassung des Anwendungserlasses zu § 146a AO (bundesfinanzministe-
rium.de) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2023-06-30-AEAO-Par-146-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2023-06-30-AEAO-Par-146-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Mögliche Kosten, damit Unterlagen verfügbar oder elektronische Daten übermittelt werden 
können, muss der Einzelhändler tragen. Zum Zweck der Dokumentation hat der Prüfer das 
Recht Unterlagen und Belege zu kopieren. Sofern sich Anlass zu Beanstandungen der Kas-
senaufzeichnungen oder Kassenbuchungen ergibt, kann der Prüfer zur Außenprüfung über-
gehen. 
Entsprechen die eingesetzte Kassentechnik und die durch sie aufgezeichneten Daten nicht 
den gesetzlichen Anforderungen, muss der Steuerpflichtige u.U. damit rechnen, dass das 
Finanzamt Steuern aufgrund eines geschätzten Gewinns festsetzt. Die Schätzung wird im 
Zweifel höher als der vom Steuerpflichtigen selbst ermittelte Gewinn sein und damit zu hö-
heren Steuern führen. Wurden tatsächlich Erlöse verkürzt, drohen zudem strafrechtliche Kon-
sequenzen. 
 
Das bedeutet, dass sich der Einzelhändler mit seinem Steuerberater und dem Kassenliefe-
ranten oder IT-Dienstleister in Verbindung setzen sollte, um die Gesetzes-Konformität seines 
Kassensystems abzuklären. 
 
5. Welche Anforderungen stellt die Finanzverwaltung? 
5.1 GoBD-Konformität 
Was die Finanzverwaltung von den Kassennutzern erwartet, hat sie in der sogenannten Kas-
senrichtlinie 20104 formuliert. An den dort niedergelegten Aussagen hat sich auch durch die 
Ende 2019 aktualisierten GoBD5 grundsätzlich nichts geändert. Aus den GoBD ergeben sich 
daher keine neuen Handlungspflichten in Bezug auf die Hard- und Software von Registrier-
kassen. Allerdings enthalten die GoBD einige Hinweise zu Form und Inhalt elektronisch ge-
speicherter Kasseneinzeldaten.6 
 
Das BMF stellt in der Kassenrichtlinie 2010 klar, dass elektronisch erstellte Unterlagen „wäh-
rend der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschi-
nell auswertbar“ zu archivieren sind. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre. Die Daten sind 
zwingend elektronisch aufzuzeichnen. Bisher waren häufig Kassen im Einsatz, die über kei-
nen ausreichenden Speicher verfügten und die darauf ausgelegt waren, dass nach Ge-
schäftsabschluss ein Beleg mit aufsummierten Tagesumsätzen (auch Tagesendsummenbon 
oder Z-Bon genannt) erzeugt wurde. Einzelne Verkäufe wurden gar nicht erst gespeichert 
oder spätestens am Tagesende gelöscht. Die alleinige Aufbewahrung von Papierausdrucken 
(etwa von Z-Bons) genügt jedoch nicht den Anforderungen. 
 
5.2 Registrierkassen 
Seit Anfang 2017 dürfen keine sogenannten „Z-Bon-Kassen“ (Kassen ohne ausreichende 
Speichermöglichkeiten), sondern nur noch Registrierkassen eingesetzt werden, die die An-
forderungen vollumfänglich erfüllen. Insbesondere also die Einzeldaten dauerhaft speichern 
und für den Datenexport an die Betriebsprüfer der Finanzverwaltung zur Verfügung stellen 
können. Lassen Sie sich bei einem Neukauf schriftlich zusichern, dass die Registrierkasse 
den Anforderungen der Finanzverwaltung entspricht. Lassen Sie sich beraten, wie die Spei-
cherung der Kassendaten für 10 Jahre mit der fraglichen Registrierkasse umgesetzt werden 
kann. Bei externen Speichern – wie z. B. SD-Karten – gilt zu klären, wie lange diese in Ab-
hängigkeit vom Geschäftsvorfallvolumen eingesetzt werden können. In der Regel wird es 
schon aufgrund zweifelhafter Langlebigkeit der SD-Karte geboten sein, die dort gespeicher-
ten Daten in regelmäßigen Abständen anderweitig – z. B. auf der Festplatte eines Computers 
– abzuspeichern. Der Kassenverkäufer und Ihr Steuerberater sollte Ihnen dabei behilflich 

                                                      
4 BMF-Schreiben vom 26. November 2010 zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften. 
5 BMF-Schreiben vom 28. November 2019 zu Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD), GZ: IV A 4 - S 
0316/19/10003 :001, DOK: 2019/0962810. 

6 Siehe oben Randnummern 37, 50, 52, 77 und 85. 
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sein, die weitere Verarbeitung der elektronischen Kassendaten GoBD-konform umzusetzen. 
Der Kassenverkäufer sollte Sie ferner bei der Individualisierung der Standardeinstellungen 
und der Einrichtung von Warenbezeichnungen sowie ggf. der Voreinstellung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes unterstützen. Alte Gebrauchtkassen sollten nicht entsorgt werden. 
Diese Kassen enthalten oftmals noch Speicherdaten, die die Richtigkeit der Steuererklärun-
gen glaubhaft machen können. 
 
Eine Pflicht zur Benutzung einer elektronischen Registrierkasse besteht nicht. Einzelhändler 
dürfen daher mechanische Registrierkassen einsetzen oder auf den Einsatz einer Registrier-
kasse gänzlich verzichten. Ob es ratsam ist, auf eine moderne elektronische Registrierkasse 
zu verzichten und die Geschäftsvorfälle stattdessen manuell aufzuzeichnen, steht auf einem 
anderen Blatt. Für diese Aufzeichnungen sind strenge Anforderungen zu beachten. Fehler 
können leicht unterlaufen. Eine Kassenbuchführung ohne ein elektronisches Erfassungssys-
tem dürfte von den Betriebsprüfern der Finanzverwaltung mit Argwohn betrachtet und des-
halb besonders genau unter die Lupe genommen werden. Auch bei einer offenen Laden-
kasse gilt zudem grundsätzlich die Einzelaufzeichnungspflicht. Mangels Zumutbarkeit sind 
Einzelaufzeichnungen bei Verkäufen an eine Vielzahl nicht bekannter Kunden zwar entbehr-
lich. Hier genügt es, wenn die Tageslosung durch Auszählen des Geldbestandes bei Ge-
schäftsabschluss und Erstellung eines summarischen Tageskassenberichts nachgewiesen 
wird. Der Steuerpflichtige muss allerdings ggf. darlegen können, warum die Aufzeichnung 
der einzelnen Geschäftsvorfälle für ihn unzumutbar ist. Es muss damit gerechnet werden, 
dass der Betriebsprüfer der Finanzverwaltung den alleinigen Nachweis der Bareinnahmen 
über Tageskassenberichte nicht ohne Weiteres akzeptiert. 
 
Wenn Waren mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen verkauft werden, müssen diese ge-
trennt aufgezeichnet werden. Auf Antrag kann das Finanzamt gestatten, die aufgezeichneten 
Beträge, z. B. auf der Grundlage der Wareneingänge, nachträglich zu trennen. 
 
Hinweis: Die Pflicht zur Festschreibung gilt nicht nur für die von der Registrierkasse produ-
zierten Daten, sondern für sämtliche steuerrelevanten elektronischen Aufzeichnungen, also 
auch für extern geführte Kassenbücher oder Fahrtenbücher. Ein „Excel“-Kassenbuch ist 
mangels „Festschreibungsmöglichkeit“ in aller Regel nicht zulässig. 
Aufzuzeichnen sind sämtliche Einzeldaten. Das bedeutet nicht nur die Aufzeichnung der in 
Geld bestehenden Gegenleistung, sondern auch der Bezeichnung und Menge der verkauften 
Waren und – sofern bekannt – auch der Anschrift und des Namens des Kunden. 
 
Es gibt keine klaren Vorgaben dazu, wie genau die verkaufte Ware bezeichnet werden muss. 
Die Finanzverwaltung fordert in diesem Zusammenhang ganz allgemein, dass der Umfang 
der Aufzeichnungen so sein muss, dass eine Überprüfung der Grundlagen des gebuchten 
Geschäftsvorfalls, seines Inhalts und seiner Bedeutung für den Betrieb möglich ist.7 Diese 
Aussage hilft nur begrenzt weiter. Man wird wohl generell sagen müssen, dass die Waren-
beschreibung zumindest so genau sein sollte, dass der anzuwendende Umsatzsteuersatz 
nachvollziehbar ist. Keinesfalls ausreichend wäre daher beispielsweise die Bezeichnung „Le-
bensmittel“ oder „Buch“. Zu empfehlen sind sicherlich möglichst genaue Warenbeschreibun-
gen. Gattungsbezeichnungen sind tendenziell kritisch zu sehen. Dagegen sind der Einsatz 
eines Warenwirtschaftssystems und von Scannerkassen nicht zwingend erforderlich. 
 
In der Regel wird in der Praxis täglich ein Soll-/Ist-Abgleich der Kasseneinnahmen durchge-
führt. Ein dabei erstellter Tagesendsummenbon mit Hinweisen zu ggf. Differenzen des Soll-
/Ist-Abgleichs ist selbstverständlich aufzubewahren. 

                                                      
7 BMF-Schreiben vom 14. November 2014 zu Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, Randnummer 37. 
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Die Finanzbehörden legen größten Wert darauf, dass Daten nicht ohne Nachverfolgbarkeit 
geändert werden können. Bei einem Storno muss also der stornierte Geschäftsvorfall erkenn-
bar bleiben und darf nicht unwiederbringlich gelöscht werden. Für den sog. Sofort-Storno, bei 
dem die Korrektur einer Eingabe noch vor deren Registrierung erfolgt, besteht aus steuer-
rechtlicher Sicht dagegen derzeit keine Pflicht zur dauerhaften Speicherung. Dies kann sich 
aber durchaus in Zukunft ändern, da der Umfang der aufzeichnungspflichtigen Vorgänge 
nach aktuellen Überlegungen des Bundesfinanzministeriums ausgeweitet werden soll. 
 
5.3 Verfahrensdokumentation der Kassenbuchführung 
Es ist eine Verfahrensdokumentation für die Kassenbuchführung zu erarbeiten und aufzube-
wahren. Dabei kann Sie auch Ihr Steuerberater unterstützen. In der Verfahrensdokumenta-
tion muss folgendes enthalten sein 
 
 allgemeine Beschreibung (u.a. Unternehmensorganisation), 
 Anwenderdokumentation (u.a. Kassieranweisung, Bedienungs- und Programmieranlei-

tung), 
 technische Systemdokumentation (u.a. eingesetzte Hard- und Software) und 
 Betriebsdokumentation (u.a. Zuständigkeiten und Berechtigungen) 
 Die Einsatzorte und –zeiten der Kasse sind zu protokollieren. Einsatzort ist in aller Regel 

das Ladengeschäft, kann aber auch ein Marktstand o.ä. sein. 
 
Hinweis: Ein ausführliches und kostenfreies Muster für eine Verfahrensdokumentation bietet 
der Deutsche Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e.V. (DFKA) an. Sie 
finden es im Anhang dieses Praxiswissens. 
 
Hinweis: Das Thema Dokumentationspflichten sollte nicht unterschätzt werden. Es existieren 
Anweisungen an Betriebsprüfer, die Verfahrensdokumentation zu prüfen. Der Bundesfinanz-
hof hat im Übrigen entschieden, dass beim Einsatz programmierbarer Kassensysteme be-
reits das Fehlen der hierfür aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (Betriebsanleitung, Pro-
grammierprotokolle) einen formellen Mangel der Buchführung darstellt, der für sich genom-
men grundsätzlich schon zu einer Hinzuschätzung berechtigt. Daher sollte auch für 
vergangene Jahre geprüft werden, ob für die Registrierkasse eine ordnungsgemäße Doku-
mentation vorhanden ist. 
 
5.4 Einzelaufzeichnungen 
Mit Hilfe von elektronischen Registrierkassen erstellte Rechnungen müssen aus umsatzsteu-
erlichen Gründen ebenfalls elektronisch aufbewahrt werden. Unklar ist, ob dies in bildhafter 
Form (beispielsweise als pdf) erfolgen muss. Um etwaigen Diskussionen mit der Finanzver-
waltung von vornherein aus dem Wege zu gehen, empfiehlt es sich, beim Finanzamt einen 
Antrag nach § 148 Abgabenordnung (AO) zu stellen, dass auf die bildhafte Speicherung 
elektronischer Doppel der Rechnungen und Kassenbons verzichtet werden darf. 
 
Eine vollständige Einzelaufzeichnung umfasst 
 Vorgangs- bzw. Belegnummer, 
 genaue Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung, 
 Anzahl und Menge, 
 Preis und gegebenenfalls Preisminderungen, 
 Datum, 
 Umsatzsteuersatz und -betrag, 
 Zahlungsweg sowie 
 Namen des Geschäftspartners (muss nicht aufgezeichnet werden, wenn unwesentlich 

für Geschäftsvorfall und Name unbekannt). 
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Mangels Zumutbarkeit sind Einzelaufzeichnungen dann entbehrlich, wenn bei einer Vielzahl 
von einzelnen Geschäften mit geringem Wert Waren an unbekannte Kunden verkauft wer-
den. Hier genügt es, wenn die Tageslosung per Tageskassenbericht nachgewiesen wird. Der 
Steuerpflichtige muss allerdings darlegen können, warum die Aufzeichnung der einzelnen 
Geschäftsvorfälle für ihn unzumutbar ist.  
 
Welche Bonbeträge als niedrig anzusehen sind, ist zudem aktuell noch unklar. Falls der 
durchschnittliche Bonbetrag 10 EUR überschreitet oder falls nur wenige Umsätze getätigt 
werden, so dass genügend Zeit zur Verfügung steht, um jeden einzelnen Umsatz manuell 
aufzuzeichnen, besteht im Falle einer Betriebsprüfung oder einer unangemeldeten Kassen-
nachschau allerdings die erhöhte die Gefahr, dass die Kassenbuchführung einer offenen La-
denkasse mit summarischen Tageskassenberichten nicht akzeptiert wird. Wenn Waren mit 
verschiedenen Umsatzsteuersätzen verkauft werden, müssen diese getrennt aufgezeichnet 
werden. Auf Antrag kann das Finanzamt gestatten, die aufgezeichneten Beträge z.B. auf der 
Grundlage der Wareneingänge nachträglich zu trennen. 
 
6. Bewilligung von Erleichterungen (§ 148 AO) 
§ 148 AO sieht vor, dass die Finanzbehörden für einzelne Fälle oder für bestimmte Gruppen 
von Fällen Erleichterungen bewilligen können, wenn die Einhaltung der durch die Steuerge-
setze begründeten Buchführungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten Härten mit 
sich bringt und die Besteuerung durch die Erleichterung nicht beeinträchtigt wird. Eine Bewil-
ligung erfordert die Antragstellung beim Finanzamt. Erleichterungen können rückwirkend be-
willigt werden, die Bewilligung kann widerrufen werden, es besteht kein Rechtsanspruch auf 
Erlass einer Bewilligung. 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Ihre Ansprechpartner in den 
HBE-Bezirksgeschäftsstellen finden Sie unter www.hv-bayern.de.  

http://www.hv-bayern.de/
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Allgemeine Hinweise zum Inhalt und zur Anwendung des Musters 
 

[1]  Eine Verfahrensdokumentation ist eine wichtige Basis für die Beweiskraft einer manuellen oder 
IT-gestützten Kassenführung sowie der damit verbundenen sonstigen handels- und/oder 
steuerrechtlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. Die Folgen fehlender 
Ordnungsmäßigkeit können weitreichend sein, z. B. Nichtanerkennung von Betriebsausgaben, 
Zuschätzungen von Betriebseinnahmen oder Gewinnen, bis hin zu Zwangsmitteln, Bußgeldern 
und ggf. Steuerstrafverfahren. 

[2] Für das Verfahren der ordnungsmäßigen Kassenführung soll ein klar geregelter Prozess 
vorliegen, der zur Vermeidung von Risiken in der steuerlichen Außenprüfung ggf. mit 
Unterstützung fachkundiger Personen (z. B. des Steuerberaters) konzipiert wird. 

[3] Die Kassenführung soll gemäß den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) in einer Verfahrensdokumentation beschrieben sein, die dauerhaft und 
uneingeschränkt Anwendung findet. In Rz. 34 der GoBD heißt es: „Die Nachprüfbarkeit der 
Bücher und sonst erforderlichen Aufzeichnungen erfordert eine aussagekräftige und vollständige 
Verfahrensdokumentation […], die sowohl die aktuellen als auch die historischen 
Verfahrensinhalte für die Dauer der Aufbewahrungsfrist nachweist und den in der Praxis 
eingesetzten Versionen des DV-Systems entspricht.“ 

[4] Die vorliegende Muster-Verfahrensdokumentation soll dem Buchführungs- bzw. Aufzeichnungs-
pflichtigen Orientierungshilfen für die Einrichtung einer ordnungsmäßigen Kassenführung sowie 
Formulierungshilfen für den Aufbau und den Inhalt einer Verfahrensdokumentation geben. 

[5]  Die dargestellten Verfahrensschritte beschränken sich auf Kassensysteme zur ordnungsmäßigen 
Abrechnung von baren und unbaren Geschäftsvorfällen. Daneben ist ggf. der Einsatz weiterer 
DV-Systeme, die einer erstmaligen Erfassung von Geschäftsvorfällen im Sinne einer 
Grundaufzeichnung dienen (bspw. Waagen, Taxameter), zu dokumentieren. Dies ist jedoch nicht 
Bestandteil der vorliegenden Muster-Verfahrensdokumentation. Darüber hinaus ist das Verfahren 
zur geordneten und sicheren Ablage von Buchungsbelegen sowie anderer Teile des 
Datenverarbeitungssystems des Steuerpflichtigen nicht Gegenstand des vorliegenden Musters. 
Für diese sind zwingend gesonderte Dokumentationen zu erstellen.  

[6]  Eine Verfahrensdokumentation besteht nicht zwingend aus einem in sich geschlossenen Doku-
ment, wie dies im vorliegenden Fall gegeben ist. Sie kann auch aus einer Kombination von Doku-
menten bestehen, die dann über ein „Dachdokument“ miteinander verknüpft werden sollten. Oft 
liegen wesentliche Teile der notwendigen Verfahrensbeschreibung bereits vor, ohne dass diese 
explizit für die hier verfolgten Zwecke erstellt wurden oder bisher im Zusammenhang damit 
gesehen wurden. Ihre Bezeichnung, z. B. als „Arbeitsanweisung“, „Organisationsanweisung“, 
„Anwenderdokumentation“, „Systembeschreibung“, „Workflow-Beschreibung“, etc. ist dabei 
unerheblich, sofern sie die geforderten Inhalte abdecken. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der 
Erstellung einer (neuen) Verfahrensbeschreibung eine Bestandsaufnahme evtl. schon vorhan-
dener Dokumente mit relevanten Inhalten durchzuführen. 

[7]  Die gewählten und dokumentierten Verfahren der Kassenführung sollen bei Anwendung der 
vorliegenden Muster-Verfahrensbeschreibung die Ordnungsmäßigkeit und insbesondere die Be-
weiskraft der Buchführung bzw. Aufzeichnungen sichern. Als Maßstab werden dabei aus-
schließlich handels- und/oder steuerrechtliche Ordnungsmäßigkeitsnormen herangezogen. 
Durch diese Art der Beschränkung auf buchführungs- bzw. aufzeichnungspflichtige Belege sowie 
auf die Aufrechterhaltung der Beweiskraft der Buchführung werden weitere Aspekte, 
insbesondere z. B. die Beweiskraft in zivilrechtlicher Hinsicht, nicht explizit in das vorliegende 
Muster einbezogen. 
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[8]  Die Notwendigkeit zur Anpassung und Ergänzung der vorliegenden Muster-Verfahrens-
dokumentation durch den Buchführungs- bzw. Aufzeichnungspflichtigen richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. Insbesondere die in eckige Klammern gefassten Absätze der Muster-
Verfahrensdokumentation sind optionale Bestandteile. Trifft der dort formulierte Sachverhalt zu 
oder liegt die dort formulierte Konstellation vor, dann sollten die Ausführungen jedoch im Hinblick 
auf das Verfahren und die getroffenen Maßnahmen so konkret wie möglich gefasst werden. 

[9]  Die Vorbemerkungen und Hinweistexte in kursiver Schrift innerhalb der Muster-Verfahrens-
dokumentation dienen dem besseren Verständnis und sollten in der individualisierten Verfahrens-
dokumentation entfernt werden. 

[10]  Insgesamt kann vor allem bei kleineren, weniger komplexen Kassensystemen an zahlreichen 
Stellen in Orientierung an den Hinweistexten und den in eckige Klammern gefassten Absätzen 
ganze Kapitel und Passagen weggelassen oder durch die Wahl von Alternativen gekürzt werden. 
Auch der Einsatz von IT-gestützten Systemen, die – z. B. in Form von revisionssicheren Archiven 
– ein hohes Grundmaß an Ordnung und Sicherheit mit sich bringen, kann den Umfang der 
individualisierten Verfahrensdokumentation deutlich verkürzen. 

[11]  Die regelmäßige Überprüfung oder fallweise Überarbeitung bei geänderten Verfahren kann durch 
eine geschickte Aufteilung der individuellen Verfahrensbeschreibung in einen „inhaltlich stabilen“ 
Hauptteil und sich häufiger ändernde Anlagen erheblich vereinfacht werden. Oft kann dann durch 
die schnelle Änderung einer Anlage (z. B. bei wechselnden Zuständigkeiten oder geänderten 
Software-Versionen) eine Aktualität hergestellt werden, solange die Kern-Prozesse unverändert 
bleiben. 

[12] Die einmal erstellte Verfahrensdokumentation muss allen am Verfahren Beteiligten bekannt 
gemacht werden und diesen jederzeit zugänglich sein. Sofern Beteiligte nur in Teilprozesse 
eingebunden sind, ist es ausreichend, diesen die für ihren Teilprozess relevanten Teile der 
Dokumentation (z.B. Kassieranweisung) zur Kenntnis zu bringen. Das tatsächlich durchgeführte 
Verfahren und die tatsächlich eingerichteten Maßnahmen müssen der Dokumentation 
entsprechen sowie regelmäßig und unverändert angewendet werden. Änderungen am Verfahren 
und/oder an den Maßnahmen müssen dokumentiert werden (Notwendigkeit der Versionierung). 

[13]  Die Verfahrensdokumentation gehört mit allen gültigen Versionen zu den aufbewahrungspflich-
tigen Unterlagen.  

[14] Die Anwendung eines Verfahrens auf Grundlage dieser Muster-Verfahrensdokumentation ersetzt 
nicht die Prüfung, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im Einzelfall eingehalten 
sind. 

[15]  Werden Teile des hier relevanten Verfahrens durch beauftragte Dritte (z. B. Steuerberater, IT-
Unternehmen) angewendet bzw. ausgeführt, ändert das grundsätzlich nichts an der 
Verantwortung des Buchführungs- bzw. Aufzeichnungspflichtigen für die Ordnungsmäßigkeit im 
Außenverhältnis, z. B. gegenüber der Finanzverwaltung. Um dieser Verantwortung 
nachzukommen, sollte der Buchführungs- bzw. Aufzeichnungspflichtige eine ausreichende 
Sorgfalt bei der Auswahl seiner Dienstleister, dem Auftragsumfang und der abgestimmten 
Einrichtung ordnungsmäßiger Verfahren an den Tag legen. 
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1 Allgemeine Vorbemerkung zur Verfahrensdokumentation  
 
[1]  Die IT-gestützte Buchführung muss von einem sachverständigen Dritten hinsichtlich ihrer 

formellen und sachlichen Richtigkeit in angemessener Zeit prüfbar sein. Voraussetzung für die 
Nachvollziehbarkeit des Soll-Verfahrens ist eine aussagefähige und aktuelle 
Verfahrensdokumentation, welche die Beschreibung aller zum Verständnis der Buchführung 
erforderlichen Verfahrensbestandteile, Daten und Dokumentenbestände sowie des 
eingerichteten internen Kontrollsystems enthalten muss. 

 
[2]  Unter einer Verfahrensdokumentation versteht die Finanzverwaltung die Beschreibung des 

organisatorisch und technisch gewollten Verfahrens bei der Verarbeitung steuerlich relevanter 
Informationen. Dabei hat die Dokumentation stets den in der Praxis eingesetzten Komponenten 
und Prozessen des DV-Systems zu entsprechen. Umgekehrt müssen die Inhalte einer 
Verfahrensdokumentation auch so „gelebt werden“.  

 
[3] Die Zielsetzung einer Verfahrensdokumentation besteht insbesondere im Nachweis der Erfüllung 

der in den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (BMF-Schreiben 
vom 14. November 2014, nachfolgend GoBD) definierten Ordnungsmäßigkeitskriterien. 

 
[Erläuterung: Mit den GoBD hat das BMF dargelegt, welche Vorgaben aus Sicht der Finanzverwaltung 
an IT-gestützte Prozesse zu stellen sind. In diesem Sinne ergänzen und präzisieren sie aus Sicht der 
Finanzverwaltung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) für den Bereich aller IT-
Systeme im Unternehmen. Die GoBD treten an die Stelle der Erlasse der Finanzverwaltung zu den 
GoBS (Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) sowie der GDPdU 
(Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen).] 
 
[4] Mit dieser Zielsetzung werden in dieser Verfahrensdokumentation vornehmlich folgende 

Ordnungskriterien der GoBD behandelt, soweit diese auf den jeweils sachlogischen Prozess 
Anwendung finden: 

 Nachvollziehbarkeit 

 Nachprüfbarkeit 

 Vollständigkeit 

 Richtigkeit 

 Lesbarkeit 

 Maschinelle Auswertbarkeit 

 Zeitgerechtheit 

 Ordnung 

 Unveränderbarkeit 

 Verfügbarkeit 

 Authentizität 

 Vertraulichkeit 
 
[5] Die Verfahrensdokumentation gehört zu den Arbeitsanweisungen und sonstigen 

Organisationsunterlagen i.S.d. § 147 Abs. 1 AO bzw. § 257 Abs. 1 HGB und ist über die 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist von mindestens zehn Jahren aufzubewahren. Dies schließt nicht 
nur den aktuellsten Stand ein, sondern auch alle vorangegangenen Versionen der jeweils gültigen 
Verfahrensdokumentation innerhalb des Aufbewahrungszeitraums. Ausschlaggebend für den 
Beginn der Aufbewahrungsfrist ist das Ende des Zeitraums, in welchem der beschriebene 
Prozess gelebt wurde. 

 
[6]  Im Rahmen der Erstellung und Pflege der Verfahrensdokumentation sollen die wesentlichen 

Prozesse im vorliegenden Dokument („Masterdokument“) niedergelegt werden. Die den 
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Prozessen zugehörigen Sekundärinformationen (Arbeitsanweisungen, technische 
Dokumentationen) sind dem Masterdokument regelmäßig als Anlagen (sog. „mitgeltende 
Unterlagen“) beigefügt. 

 
[7]  Soweit Prozesse, Verfahren oder damit einhergehende Kontrollen an externe Dienstleister 

ausgelagert werden, wird auf deren entsprechende Dokumentationen verwiesen.  
 
[8]  Die dargestellten Verfahren, Prozesse und Maßnahmen sind von allen Personen ab dem Tag der 

Freigabe der jeweiligen Version der Verfahrensdokumentation zu beachten, die an den einzelnen 
Prozess-Schritten beteiligt sind und für diese unterwiesen und autorisiert wurden. Nicht 
unterwiesene oder nicht autorisierte Personen dürfen nicht in den Prozess eingreifen. 

 
[9]  Sämtliche Ausführungen und Änderungen der Verfahrensdokumentation zur Kassenführung 

unterliegen der Genehmigungspflicht der in der Unternehmenshierarchie zuständigen Person, 
z.B. des Eigentümers, Gesellschafters, Geschäftsführers o.ä., namentlich [Namen der 
zuständigen Person1]. 

 
[10] Die vorliegende Verfahrensdokumentation wurde von der Geschäftsleitung am [Freigabe-Datum] 

von [Name-Freigeber, Funktion-Freigeber] freigegeben, trägt die Versionsbezeichnung 
[Versionsnummer] und gilt bis zu einer Aktualisierung ab/seitdem [Gültig-Ab-Datum]. 

 
[Hinweis: Im Folgenden wird der Begriff „Bediener“ für weibliche und männliche Beschäftigte mit 
Berechtigung zum Kassieren genutzt, ohne dass durch diese Wortwahl irgendeine Einschränkung 
oder Diskriminierung zum Ausdruck gebracht werden soll.]

                                                      
1 Die Finanzverwaltung hat sich in den GoBD nicht offiziell dazu geäußert, ob in einer Verfahrensdokumentation zuständige 
Personen namentlich zu benennen sind. Eine namentliche Benennung wird zwar in Teilen der Literatur gefordert, teilweise aber 
auch mit gut nachvollziehbaren Argumenten abgelehnt. Sofern sich der Anwender gegen eine namentliche Benennung von 
Personen entscheidet, sollten stattdessen andere eindeutige Zuordnungskriterien, z.B. Personalnummern, verwendet werden, 
um Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten abzugrenzen. 
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2 Überblick und Zielsetzung der Verfahrensdokumentation 
2.1 Zielsetzung und Anwendungsbereich 

[1]  Die vorliegende Verfahrensdokumentation beschreibt die Verfahren und Maßnahmen für das 
ordnungsmäßige Führen eines Kassensystems.  

[2]  Gegenstand der Kassenführung sind Maßnahmen, die der Dokumentation von mit den 
Kassensystemen getätigten Geschäftsvorfällen dienen, die handels- und/oder steuerrechtlich 
buchführungs- bzw. aufzeichnungspflichtig im Sinne der GoB (Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung) sind. 

[3]  Die dargestellten Verfahren und Maßnahmen sind von allen Personen zu beachten, die an den 
einzelnen Prozess-Schritten beteiligt sind und für diese unterwiesen und autorisiert wurden. Nicht 
unterwiesene oder nicht autorisierte Personen dürfen nicht in den Prozess eingreifen. 

[4]  Die vorliegende Verfahrensdokumentation beschränkt sich auf die Aspekte einer ordnungs-
mäßigen Kassenführung unter Aufrechterhaltung der Beweiskraft der Buchführung und sonstigen 
Aufzeichnungen unter Berücksichtigung der geltenden handels- und steuerrechtlichen Ordnungs-
mäßigkeitsanforderungen. 

[5]  Die Zielsetzung der vorliegenden Verfahrensdokumentation besteht folglich im Nachweis der 
Erfüllung der in den GoBD definierten Ordnungsmäßigkeitsgrundsätzen betreffend den oben 
genannten Prozess. 

2.2 Steuerliche Grundlagen und 
Ordnungsmäßigkeitskriterien 

[1] Spezifische nationale Anforderungen in Bezug auf die vorliegenden Prozesse aus steuerlicher 
bzw. handelsrechtlicher Sicht („Compliance-Maßstab“) ergeben sich insbesondere aus: 

 der Abgabenordnung (AO), insbesondere §§ 145, 146, 146a und 147 AO unter 
Berücksichtigung der Änderungen durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 
digitalen Grundaufzeichnungen (Kassenmanipulationsgesetz) 

 dem Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere §§ 238, 239 und 257 HGB 

 der Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische 
Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungsverordnung 
– KassenSichV).  

 den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)  

 

[2] Für den Einsatz elektronischer Systeme können sich weitere Anhaltspunkte aus folgenden 
Prüfungsstandards und Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) ergeben: 

o IDW RS FAIT I: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von 
Informationstechnologie 

o IDW RS FAIT III: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz 
elektronischer Archivierungsverfahren 

 

[3] Betreffend die umsatzsteuerrechtlichen Anforderungen an Belege sind ergänzend  

 das Umsatzsteuergesetz (UStG), insbesondere §§ 14, 14a (Ausstellung von Rechnungen), 
14c (unzulässiger Umsatzsteuerausweis) und 15 (Vorsteuerabzug) sowie 

 die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) zur Spezifikation einzelner 
umsatzsteuerlicher Grundlagen 

in den Beurteilungsmaßstab einzubeziehen. 
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[4] Alle aufbewahrungspflichtigen Unterlagen sind systematisch, vollständig, zeitgerecht und geord-
net im Sinne der allgemeinen Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der GoB abzulegen und 
unverändert aufzubewahren. Das gilt auch beim Einsatz von IT und auch für digitale oder digi-
talisierte Belege. Bei der Führung der Bücher und Aufzeichnungen sowie der Aufbewahrung von 
Unterlagen wird die Form der Aufbewahrung, soweit die GoB beachtet werden, allerdings nicht 
konkret vorgeschrieben (§§ 238 Abs. 2, 257 Abs. 3 HGB, § 146 Abs. 5 AO, § 147 Abs. 2 AO). 
Somit muss im konkreten Einzelfall ein Verfahren konzipiert, dokumentiert, umgesetzt und 
überwacht werden, das alle handels- und steuerrechtlichen Anforderungen an die Kassenführung 
erfüllt.  

 [5] Unter Beachtung der benannten Compliance-Vorgaben ergeben sich in Bezug auf den dieser 
Verfahrensdokumentation zugrundeliegenden Prozess zusammenfassend insbesondere 
folgende, an den GoBD ausgerichtete Ordnungsmäßigkeitskriterien: 

 

Nr. Anforderung Erläuterung 

1 Nachvollziehbarkeit 
Nachprüfbarkeit 

Die Verarbeitung der einzelnen Geschäftsvorfälle sowie das dabei 
angewandte Buchführungs- und Aufzeichnungsverfahren müssen 
nachvollziehbar sein. Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung lückenlos verfolgen lassen 
(progressive und retrograde Prüfbarkeit). 

2 Einzelaufzeichnungspflicht Das Gesetz sieht für Kassenaufzeichnungen grundsätzlich die 
Einzelaufzeichnungspflicht vor. Das bedeutet, dass jeder 
Geschäftsvorfall (z.B. jede erfasste Einnahme bzw. Ausgabe in 
der Kasse) einzeln aufzuzeichnen ist. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz werden aus Zumutbarkeitsgründen nur in engen 
Grenzen, i.d.R. in Verbindung mit einer „offenen Ladenkasse“ 
zugelassen. 

3 Vollständigkeit Die Geschäftsvorfälle sind vollzählig und lückenlos aufzuzeichnen. 

4 Richtigkeit Geschäftsvorfälle sind in Übereinstimmung mit den tatsächlichen 
Verhältnissen und im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften 
inhaltlich zutreffend durch Belege abzubilden. 

5 Lesbarkeit Die Wiedergabe muss mit dem Original bildlich sowie inhaltlich 
übereinstimmen, wenn diese lesbar gemacht wird 
(Sichtprüfbarkeit). 

6 Maschinelle 
Auswertbarkeit 

Ermöglichung einer mathematisch-technischen Auswertung, einer 
Volltextsuche oder einer Prüfung im weitesten Sinne. 

7 Zeitgerechte 
Belegsicherung 

Belege sind zeitnah einer Belegsicherung zuzuführen und gegen 
Verlust zu sichern. Für die Kassenführung schreibt der 
Gesetzgeber in § 146 Abs. 1 Satz 2 AO eine tägliche Führung der 
Aufzeichnungen vor. 

8 Ordnung Geschäftsvorfälle sind systematisch, übersichtlich, eindeutig und 
identifizierbar festzuhalten. 

9 Unveränderbarkeit Informationen, die einmal in den Verarbeitungsprozess eingeführt 
werden, dürfen nicht mehr unterdrückt oder ohne 
Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder 
verfälscht werden, dass deren ursprünglicher Inhalt nicht mehr 
feststellbar ist. 

10 Verfügbarkeit Die aufbewahrungspflichtigen Daten müssen (über die Dauer der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist) verfügbar sein und unverzüglich 
lesbar gemacht werden können. 
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11 Integrität Unversehrtheit des Inhalts. 

12 Authentizität Echtheit der Herkunft. Ein Geschäftsvorfall ist einem Verursacher 
eindeutig zuzuordnen. 

13 Vertraulichkeit Der unberechtigte Zugriff von fremden Dritten ist zu unterbinden – 
sowohl lesend als auch schreibend. 

3 Allgemeine Beschreibung 
3.1 Vorbemerkung 

[1] Die allgemeine Beschreibung informiert über die allgemeine Organisation des Unternehmens 
(z.B. Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Überblick der sachlogischen Prozesse). 

3.2 Aufbauorganisation 

3.2.1 Unternehmensportrait 
[1] [Kurze Beschreibung des Unternehmens: Name, Sitz, Rechtsform, Branche, Geschäftszweck, 

Gewinnermittlungsart.] 

[2] [Beschreibung von Branchenbesonderheiten des Unternehmens in Bezug auf Aufbe-
wahrung/Archivierung, z.B. Branchen, in denen weitere besondere Vorgaben zum Umgang mit 
(Kunden-)Daten, etwa aus berufsrechtlichen Gründen, bestehen, wie etwa bei Ärzten, 
Apothekern usw.] 

3.2.2 Organisationsbeschreibung 
[1] [Je nach Unternehmensgröße Beschreibung der betroffenen Organisationseinheiten im Unter-

nehmen. Bei einer Arbeitsteilung zwischen Organisationseinheiten und ggf. externen 
Steuerberatern oder anderer Dienstleister im Zusammenhang mit der Kassenbuchführung und 
der nachlaufenden Finanzbuchhaltung und Abgabe von Steuererklärungen sind auch diese 
Einheiten zu dokumentieren.] 
Im Unternehmen fallen Belege in folgenden Organisationseinheiten und Prozess-Schritten an: 

 [Organisationseinheit:] [z.B. Filiale 1, 2, 3…] 

 […] 

3.3 Überblick über genutzte Kassensysteme & 
Einsatzorte 

[1] Durch die Nutzung nachfolgender Software [bzw. web-basierter Lösungen] und analoger 
Verfahren2 wird sichergestellt, dass bei ordnungsmäßiger und zeitlich ununterbrochener 
Anwendung die GoB eingehalten werden.  

 
[2] Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die elektronische und digitalisierten Unterlagen bei 

Lesbarmachung mit den Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich 
übereinstimmen, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit 
innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können (§ 257 Abs. 3 HGB, § 147 Abs. 2 
AO) und für einen vollumfänglichen Datenzugriff im Falle einer steuerlichen Außenprüfung zur 
Verfügung gestellt werden können (§ 147 Abs. 6 AO). 

 
[3] Bei einer Änderung der IT-Lösungen, bzw. archivierungsrelevanten IT-Lösungen wird neben der 

Dokumentation der Systemänderung sichergestellt, dass die Lesbarkeit der elektronischen und 
digitalisierten Unterlagen gewährleistet bleibt. 

 

                                                      
2 Unter analogen Verfahren wird eine Kassenführung ohne oder mit geringer technischer Unterstützung verstanden (d.h. offene 
Ladenkassen im Sinne dieser Verfahrensdokumentation). 
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[4]  Im Unternehmen kommen für die Kassenführung folgende Kassensysteme zum Einsatz, 
Detailangaben zur den jeweils genutzten Kassensystemen siehe auch [Kapitel XX] (Technische 
Beschreibung): 
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 Übersicht genutzter Kassensysteme & Einsatzort

                                                      
3 Gemäß § 146a AO sind elektronische/computergestützte Kassensysteme/Registrierkassen grundsätzlich ab dem 01.01.2020 durch eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 

abzusichern. Das in Verbindung mit der TSE abzusichernde Aufzeichnungsgerät wird zusätzlich über die Spalte "Bemerkung" dokumentiert. 

Nummer 
Eingabegerät/ 
Peripheriegerät  

Bezeichnung/ 
Hersteller 

Gerätetyp 
(Kassensystem, TSE 3, 
Kartenleser, Drucker, 
etc.) 

Einsatzort Seriennummer Datum 
von 

Datum 
bis 

Bemerkungen 
(beispielsweise 
Abhängigkeiten 
zu weiteren 
aufgelisteten 
Eingabegerätern / 
Peripheriegeräten) 
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4 Anwenderdokumentation 
4.1 Vorbemerkung 

[1]  Die Anwenderdokumentation umfasst z.B. die entsprechenden Bedienungsanleitungen, 
Arbeitsanweisungen und Programmbeschreibungen und muss alle Informationen enthalten, die 
für eine sachgerechte Bedienung eines DV-Systems erforderlich sind.  

 

4.2 Bedienungsanleitung/Onlinehilfe 
[1]  Die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitungen/Onlinehilfen werden in der 

jeweils gültigen Fassung an folgenden Orten abgelegt: 

 [Angaben zur Art des Dokumentes (Bedienungsanleitung/Onlinehilfen) mit Bezug auf 
eingesetzte Hard-/Software]  

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte] 

 [Zeitraum und Version der Dokumente] 

4.3 Konfigurationsprotokoll/Einrichtungsprotokoll 
[Hinweis: Das Konfigurationsprotokoll bzw. Einrichtungsprotokoll wird in der Regel durch den 
beauftragen Kassenhändler bzw. Kassenhersteller angefertigt und herausgegeben. Aber auch von 
dem Unternehmer selbst durchgeführte Einrichtungsschritte, wie z.B. die Anlage von Usern und 
entsprechender Artikel-Stammdaten sind zu dokumentieren.] 
 
[1]  Im Rahmen der Aufstellung bzw. Einrichtung der jeweiligen Systeme wurde ein entsprechendes 

Protokoll angefertigt.  

 [Angaben zur Art des Protokolls mit Bezug auf eingerichtete Hard-/Software]  

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte] 

 [Erstelldatum und Version der Protokolle] 

4.4 Kassieranweisung 
[1]  Die Kassieranweisung ist eine interne Arbeitsanweisung an die Mitarbeiter, um die 

sachgerechte und ordnungsmäßige Kassenführung sicherzustellen. Die Zustimmung des 
betroffenen Mitarbeiters erfolgt durch [explizite Unterzeichnung/Bestandteil Arbeitsvertrag] nach 
entsprechender Einweisung.  

 
[2] Die Kassieranweisung ist Bestandteil der vorliegenden Verfahrensdokumentation und als 

mitgeltende Unterlage aufgelistet [und wird als Anlage beigefügt]. 

 [Angaben zur Bezeichnung der Anweisung] 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte] 

 [Erstelldatum und Version der Anweisung] 

 [Übersicht der betroffenen Mitarbeiter mit Datum der Zustimmung] 

4.5 Anweisung zur Kassen-Nachschau 
[1] Die Kassen-Nachschau i.S.d. §146b AO ist eine nicht vorher anzukündigende Maßnahme der 

Finanzverwaltung zur Überprüfung der ordnungsmäßigen Kassenführung. Die Anweisung 
verpflichtet den Mitarbeiter, sich dieser Situation entsprechend zu verhalten.  

 
[2] Die Zustimmung des betroffenen Mitarbeiters erfolgt durch [explizite Unterzeichnung/ 

Bestandteil Arbeitsvertrag] nach entsprechender Einweisung.  
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[3] Die Anweisung ist Bestandteil der vorliegenden Verfahrensdokumentation und als mitgeltende 
Unterlage aufgelistet [und als Anlage beigefügt]. 

 [Angaben zur Bezeichnung der Anweisung] 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte] 

 [Erstelldatum und Version der Anweisung] 

 [Übersicht der betroffenen Mitarbeiter mit Datum der Zustimmung] 
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5 Betriebsdokumentation 
5.1 Vorbemerkung 

[1] Die Betriebsdokumentation dient der Dokumentation der ordnungsgemäßen Anwendung des 
Verfahrens. Insbesondere werden innerhalb dieses Kapitels die sachlogischen Prozesse und 
Verfahren einer ordnungsmäßigen Kassenführung detailliert ausgeführt. Darüber hinaus werden 
diesen Prozessen und Verfahren die jeweiligen Zuständigkeiten zugeordnet. 

 
[2]  Die Zuständigkeiten sind stets aktuell zu halten und werden in einem festen Turnus 

[monatlich/halbjährlich/jährlich] überprüft. 
 
[3]  Zur Wahrung der Datenintegrität sind alle Vorkehrungen zu beschreiben, durch die unbefugte 

Änderungen an den Daten und Programmen ausgeschlossen werden. Entsprechende 
Kontrollmechanismen sind einzuführen und innerhalb dieser Verfahrensdokumentation zu 
dokumentieren. 

 

5.2 Zuständigkeiten und Berechtigungskonzepte 
[Hinweis: Die nachfolgend dargestellten Zuständigkeiten sind nach den einzelnen Aufgabenbereichen 
getrennt. Sofern sich die Zuständigkeiten der einzelnen Bereiche unterscheiden, sollten diese nach den 
entsprechenden Aufgabenbereichen/Verfahren gesondert aufgeführt werden. Fallen diese 
Zuständigkeiten zusammen - z.B. bei kleinen Unternehmen - dann können diese auch in der Darstellung 
gebündelt werden. Eine explizite Nennung jedes einzelnen Schrittes ist dabei dennoch empfehlenswert, 
um die Risiken evtl. fehlender Aufgaben- und Funktionstrennungen erkennen (z.B. fehlendes 4-Augen-
Prinzip) und ihnen durch entsprechend beschriebene Maßnahmen an anderer Stelle begegnen zu 
können. Je mehr Prozess-Schritte von ein und derselben Person durchgeführt werden, desto 
zweckmäßiger wird ein höherer Stichprobenumfang im Rahmen des internen Kontrollsystems und/oder 
eine Ergänzung der durchgeführten (Stichproben-)Kontrollen durch externe Personen, z.B. den 
Steuerberater. Dies gilt besonders z.B. bei Ein-Personen-Unternehmen. Auch ein solches Unternehmen 
kann die Kasse auch ohne Inanspruchnahme Dritter ordnungsmäßig führen und überwachen, wenn 
entsprechende Kontrollen implementiert sind und dokumentiert werden.] 

[1]  Die Verfahren der Kassenführung sind im Kapitel „Verfahren und Maßnahmen“ in ihren 
Einzelschritten dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle werden die Mitarbeiter bzw. 
Funktionsbezeichnungen4 benannt, die jeweils zur Durchführung einzelner 
Verarbeitungsschritte eingewiesen und autorisiert sind: 

 

                                                      
4 Siehe dazu Fußnote 1. 
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Übersicht der Zuständigkeiten und Berechtigungen getrennt nach Verfahren/Maßnahmen: 
 

Name/ 
Vor-

name 
bzw. 
Pers. 
Nr. 

Rolle Berechtigt 
ab/bis 

Verfahren/Maßnahmen 

Bemer-
kungen 

Erfassung der 
Geschäfts-
vorfälle am 

Kassensystem 

Eigen-
belege 

erstellen 

Zähl-
protokolle 
ausfüllen 

Elektro-
nische 

Erfassung/ 
Scannen 

Rechnung 
an Kunden 
schreiben 

Prüfung der 
Belege und 

Tagesberichte 

ggf. 
weitere 

Ver-
fahren5 

           
           
           

 
 

                                                      
5 Sofern weitere Verfahren aufgeführt werden, sind die unter Kapitel 5.4 Verfahren und Maßnahmen aufzunehmen. 
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5.3 Einweisung in die ordnungsmäßige Kassenführung 
[1]  Zur Einweisung und Sensibilisierung der Mitarbeiter erfolgt für die in Abschnitt [X] genannten 

vorbereitenden, archivierenden, weiterleitenden oder entgegennehmenden, kontrollierenden 
Mitarbeiter eine [jährliche] Unterweisung in den Gesamtprozess der Belegablage. [Darüber wird 
ein Protokoll angefertigt und aufbewahrt.] Die beteiligten Mitarbeiter verpflichten sich in dieser 
Unterweisung [explizit/durch Unterzeichnung eines Protokolls] zur Einhaltung der sich aus 
dieser Verfahrensdokumentation ergebenden Vorgaben bzw. Kontrollen. 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte für das Unterweisungsprotokoll] 
 
[2]  Bei einem Wechsel der personellen Zuständigkeit erfolgt eine Unterweisung in den Prozess 

sowie eine Schulung zur ordnungsmäßigen Bedienung der eingesetzten IT-Systeme durch [die 
zuständige Führungskraft]. Der unterwiesene Mitarbeiter verpflichtet sich [explizit/durch 
Unterzeichnung eines Protokolls] zur Einhaltung der sich aus dieser Verfahrensdokumentation 
ergebenden Vorgaben bzw. Kontrollen. 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte für das Unterweisungsprotokoll] 
 

5.4 Verfahren und Maßnahmen 

5.4.1 Offene Ladenkasse [Optional] 
 
5.4.1.1 Offene Ladenkassen mit Einzelaufzeichnungen 
[Hinweis: Sofern beim Steuerpflichtigen (neben) elektronischen Kassen auch eine manuelle Kasse mit 
Einzelaufzeichnungen geführt wird, sind die nachfolgenden Ausführungen zu konkretisieren und zu 
dokumentieren. Die nachfolgenden Punkte dienen als Orientierungshilfe und sind für den Einzelfall 
abzuändern bzw. zu ergänzen.] 
 
5.4.1.1.1 Vorbemerkungen 
 
[1] Das Unternehmen betreibt [Geschäftstätigkeit an wechselnden Standorten/Handel an einem 

festen Standort/Handel in einer festen Geschäftseinrichtung]. 
 
[2]  Da im Rahmen dieser Tätigkeit die Voraussetzungen des § 146 Abs. 1 Satz.3 AO, wonach eine 

Pflicht zur Einzelaufzeichnung bei Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten 
Personen gegen Barzahlungen aus Zumutbarkeitsgründen nicht besteht, nicht vorliegen, 
werden manuell Einzelaufzeichnungen in [dem Kassenbericht/dem Kassenbuch/Ergänzung 
zum Kassenbericht/Kassenbuch] geführt. 

 
5.4.1.1.2 Auflistung der einzelnen Verfahren und Maßnahmen für die offene Ladenkasse mit 

Einzelaufzeichnungen 
 
[1]  Nach jedem Geschäftsvorgang wird das eingenommene Geld in die [Geldlade nach Münzen 

und Scheinen/Geldbeutel/Dose/…] getrennt abgelegt. 
 
[2.1] Alle Einnahmen und Ausgaben werden einzeln unmittelbar im [Kassenbuch/Kassenbericht] 

festgehalten. 
oder 
 
[2.1] Für alle Einnahmen wird ein/eine mit einer eindeutigen Nummer versehene/-r 

[Rechnung/Quittung/Einnahmebeleg] erstellt. 
 
[2.1.1]  Auf diesem Beleg werden [der Artikel/die Artikelgruppe/die Dienstleistung], das Datum [des 

Verkaufs/der Dienstleistung] und der Name des Kunden festgehalten. 
 
[2.1.2.] Der Name des Kunden kann folgender gesonderten Aufzeichnung entnommen werden: 

- [dem Terminkalender] 
- [der schriftlichen Bestellung] 
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- [etc.] 
Diese Unterlagen werden gesondert an folgendem Ort aufbewahrt:[Aufbewahrungsort]. 

 
 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte für das Unterweisungsprotokoll] 
 
 
[2.2]  Bei Zahlungsausgängen wird die Eingangsrechnung/der Beleg oder ggf. ein zu erstellender 

Eigenbeleg in die Kasse eingelegt. Die Belege werden insbesondere mit Datum und Uhrzeit 
und einer eindeutigen Nummer versehen. 

 
[2.3] Alle Belege werden sofort nach Erhalt bzw. Erstellung an folgendem Ort [Ordner Bezeichnung, 

Schublade, usw.] gesammelt, am Tagesende im [Kassenbericht/Kassenbuch] erfasst und mit 
diesem zusammen übernommen. Die Unterlagen werden geordnet an folgendem Ort 
gesammelt: [Ordner Bezeichnung, Schublade, usw.] 

 
[3] Folgende Artikel [Bezeichnung] werden in der Artikelgruppe [Bezeichnung] zusammengefasst. 

Soweit die einzelnen Artikel nicht immer bzw. nicht immer in gleicher Menge angeboten 
werden, wird eine Liste der angebotenen Artikel [täglich/wöchentlich/monatlich] erstellt und 
gesondert an folgenden Ort [Ordner Bezeichnung, Schublade, usw.] aufbewahrt. 

 
[4]  Die Preislisten und [Dienstleistungsverzeichnisse/Artikelverzeichnisse] werden an folgendem 

Ort aufbewahrt: [Ordner Bezeichnung, Schublade, usw.] 
 
[5] Die Anfertigung des [Kassenberichts/Kassenbuchs] erfolgt ausschließlich handschriftlich und 

unter Kennzeichnung des Berichts mit einem Datum und einer fortlaufenden Nummer. 
Änderungen an dem Tagesbericht werden so vorgenommen, dass die ursprünglichen 
Eintragungen lesbar bleiben. Radierungen und Überschreibungen werden nicht 
vorgenommen. Die Änderung wird mit Datum und Namenskürzel gekennzeichnet. 

 
[6] Die Einnahmen, Ausgaben, Entnahmen und Einlagen laut der einzelnen Tagesberichte 

werden sodann mindestens täglich in dem Programm [DATEV Unternehmen online, usw.] 
elektronisch erfasst. Zu den einzelnen Bewegungen werden die entsprechenden Belege 
einschließlich der Tagesberichte bildlich erfasst, z.B. Scannen oder Fotografieren vgl. hierzu 
technische Beschreibung [XXX] in der Anlage). 

 
[7] Zur vollständigen Erfassung der Einnahmen wird [täglich/wöchentlich/monatlich] der 

Kassenbestand gezählt. [Hierzu wird ein Zählprotokoll angefertigt.]  
 
[8] Besonderheiten wie abweichende Öffnungszeiten, Ruhetage, Urlaub, Krankheit oder Gründe 

für sehr geringe oder sehr hohe Einnahmen werden zusätzlich aufgezeichnet [auf 
Kassenbericht/auf gesondertem Eigenbeleg] und in [dem Ordner 
Bezeichnung/Schublade/Box] archiviert. 

 
[9] Die gesonderten Aufzeichnungen über die abweichenden Besonderheiten werden [in der 

nachfolgenden Tabelle erfasst/als Kalenderanlage/auf Kalender verweisen]: 
 

Datum Bemerkung 
1.1.9999 W/ Krankheit geschlossen (Beispiel) 
3.-20.2.9999 Urlaub 

 
[10] Nach dem Ende [der Woche/des Monats] wird die Vollständigkeit der Belege einschließlich 

der Tagesberichte noch einmal geprüft. [Dem Steuerberater werden die Belege 
[täglich/wöchentlich/monatlich/jährlich] für die buchhalterische Erfassung übergeben.] 

 
[11] In Bezug auf die Aufbewahrung der Kassenberichte und sonstigen Aufzeichnungen im Bezug 

zur offenen Ladenkasse wird auf die gesonderte Verfahrensdokumentation […] verwiesen. 
 
 
5.4.1.2 Offene Ladenkasse ohne Einzelaufzeichnungen 
[Hinweis: Sofern beim Steuerpflichtigen die Kassenführung in der Form einer offenen Ladenkasse 
ohne Einzelaufzeichnungen vorgenommen wird, sind die nachfolgenden Ausführungen zu 
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konkretisieren und zu dokumentieren. Die nachfolgenden Punkte dienen als Orientierungshilfe und 
sind für den Einzelfall abzuändern bzw. zu ergänzen.] 
 
5.4.1.2.1 Vorbemerkung 
 
[1] Das Unternehmen betreibt [Geschäftstätigkeit an wechselnden Standorten/Handel an einem 

festen Standort/Handel in einer festen Geschäftseinrichtung].  
 
[2] Im Rahmen dieser Tätigkeit hat das Unternehmen täglich mit einer Vielzahl namentlich [nicht 

bekannter/bekannter6] Kunden zu tun. Eine Einzelaufzeichnung der Kundendaten ist daher 
[nicht] zumutbar. 

 
[3] [Innerhalb des Standes/Innerhalb der festen Geschäftseinrichtung] werden mehrere offene 

Ladenkassen verwendet. Diese werden dann am Ende des Tages [zusammengezählt/einzeln 
gezählt].  

 
5.4.1.3 Auflistung der einzelnen Verfahren und Maßnahmen für die offene Ladenkasse 
 
[1] Im Folgenden werden die einzelnen Verfahren und Maßnahmen beschrieben: 

 Bareinnahme 

 Ausgaben 

 Keine Erfassung ohne Beleg 

 Kontrolle/tägliches Auszählen der Kasse (Kassensturz) 

 Tagesabschluss 

 Besonderheiten werden erfasst 

 Zuständigkeiten 
 
[2]  Nach jedem Geschäftsvorgang wird das eingenommene Geld in die [Geldlade nach Münzen 

und Scheinen/Geldbeutel/Dose/…] getrennt abgelegt. 
 
[3.1] [Die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze werden durch [Einzelaufzeichnungen, oder soweit 

nicht gesondert aufgezeichnet, getrennte Geldbeutel, getrennte Behältnisse] gesammelt und bei 
der Zählung getrennt erfasst.] 

 
[3.2]  [Da es sich bei den veräußerten Waren ausschließlich um solche handelt, deren Lieferung dem 

[ermäßigten/vollen] Umsatzsteuersatz unterliegt, muss hierzu keine gesonderte Aufzeichnung 
erfolgen.] 

 
[3.3] Da für die Trennung der Entgelte ein vereinfachtes Verfahren vom Finanzamt genehmigt wurde, 

muss hierzu keine gesonderte Aufzeichnung erfolgen. 
 
[4] Bei Zahlungsausgängen wird die Eingangsrechnung/der Beleg oder ggf. ein zu erstellender 

Eigenbeleg (z.B. Privatentnahme) in der Kasse hinterlegt. Die Belege werden insbesondere mit 
Datum und Uhrzeit und einer eindeutigen Nummer versehen. 

 
[5] Sofern ausnahmsweise ein Kunde eine vollständige Rechnung wünscht, wird diese 

[unmittelbar/am Tagesende/wöchentlich/monatlich] erstellt und dem Kunden [händisch 
übergeben/per Mail/per Post zugesandt]. Die zusätzliche Rechnung wird neben dem 
Kassenbeleg mit archiviert. Auf der Rechnung ist gesondert vermerkt, ob der Rechnungsbetrag 
in der durch [Zählprotokoll und/oder Tagesbericht] ermittelten Tageseinnahme enthalten oder 
zusätzlich als Einnahme erfasst ist. 

 
[6] Zur Sicherstellung der Vollständigkeit und der zeitlich korrekten Erfassung der Kasse erfolgt 

keine Ausgabe, Entnahme oder Einlage ohne Erstellung eines (Eigen-)Belegs. 
 

                                                      
6 Bei namentlich bekannten Kunden nimmt die Verwaltung keine Ausnahme von der Einzelaufzeichnungspflicht an. 
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[7] Alle Belege werden sofort nach Erhalt bzw. Erstellung an folgendem Ort gesammelt [Ordner 
Bezeichnung, Schublade, usw.], am Tagesende im Kassenbericht erfasst und mit diesem 
zusammen übernommen. Die Unterlagen werden geordnet an folgendem Ort gesammelt: 
[Ordner Bezeichnung, Schublade, usw.] 

 
[8]  Zur vollständigen Erfassung der Einnahmen wird täglich der Kassenbestand gezählt. [Hierzu 

wird ein Zählprotokoll angefertigt] und ein Kassenbericht erstellt. Die Zählung unterbleibt an 
Tagen, an denen keine Einnahmen, Ausgaben, Entnahmen oder Einlagen getätigt wurden. 
Sofern die Kasse nicht jeden Tag genutzt wird (z.B. nur an wenigen Tagen im Monat) wird der 
Kassenbestand am Ende jedes „Nutzungstages“ der Kasse gezählt und am darauffolgenden 
„Nutzungstag“ wieder mit dem vorherigen Endbestand begonnen. 

 
[9] In dem Kassenbericht wird aus dem Tagesendbestand, dem Tagesendbestand des Vortages 

sowie mit durch einzelne Belege nachgewiesenen Ausgaben, Entnahmen und Einlagen der 
Gesamtumsatz des Tages ermittelt.  

 
[10]  Die Anfertigung des Kassenberichts erfolgt ausschließlich handschriftlich und unter 

Kennzeichnung des Berichts mit einem Datum und einer fortlaufenden Nummer. Änderungen 
an dem Tagesbericht werden so vorgenommen, dass die ursprünglichen Eintragungen lesbar 
bleiben. Radierungen und Überschreibungen werden nicht vorgenommen. Die Änderung wird 
mit Datum und Namenskürzel gekennzeichnet. 

 
[11]  [Die Einnahmen, Ausgaben, Entnahmen und Einlagen laut der einzelnen Tagesberichte werden 

sodann mindestens täglich in dem Programm [DATEV Unternehmen online, usw.] elektronisch 
erfasst. Zu den einzelnen Bewegungen werden die entsprechenden Belege einschließlich der 
Tagesberichte bildlich erfasst (z.B. scannen oder abfotografieren - vgl. hierzu technische 
Beschreibung [XXX] in der Anlage).] 

 
[12]  Besonderheiten wie abweichende Öffnungszeiten, Ruhetage, Urlaub, Krankheit oder Gründe für 

sehr geringe oder sehr hohe Einnahmen werden zusätzlich aufgezeichnet [auf Kassenbericht/ 
auf gesondertem Eigenbeleg] und in [dem Ordner Bezeichnung/Schublade/Box] archiviert. 

 
[13] Die gesonderten Aufzeichnungen über die abweichenden Besonderheiten werden [in der 

nachfolgenden Tabelle erfasst/als Kalenderanlage/auf Kalender verweisen]: 
 

Datum Bemerkung 
1.1.9999 W/ Krankheit geschlossen (Beispiel) 
3.-20.2.9999 Urlaub 

 
[14]  Nach dem Ende [der Woche/des Monats] wird die Vollständigkeit der Belege einschließlich des 

Tagesberichtes noch einmal geprüft. [Dem Steuerberater werden die Belege 
[täglich/wöchentlich/ monatlich/jährlich] für die buchhalterische Erfassung übergeben.] 

 
[15] In Bezug auf die Archivierung der Kassenberichte und sonstigen Aufzeichnungen im Bezug zur 

offenen Ladenkasse ist auf die Kapitel „Archivierung der Belege und Aufzeichnungen“ zu 
verweisen. 

 
[15.1] [Darüber hinaus sind die folgenden Besonderheiten zu beachten: 

 Angaben zur gesonderten Archivierung mit Bezug auf die offene Ladenkasse] 

5.4.2 Elektronische Kassensysteme 
[Hinweis: Sofern beim Steuerpflichtigen die Kassenführung auf Basis einer Registrierkasse 
vorgenommen wird, sind die nachfolgenden Ausführungen zu konkretisieren und zu dokumentieren. 
Die nachfolgenden Punkte dienen als Orientierungshilfe und sind für den Einzelfall abzuändern bzw. 
zu ergänzen.] 
 
5.4.2.1 Vorbemerkung 
 
[1] Das Unternehmen betreibt [Geschäftstätigkeit an wechselnden Standorten/Handel an einem 

festen Standort/Handel in einer festen Geschäftseinrichtung]. 



 

21 

 
[2] Im Rahmen dieser Tätigkeit hat das Unternehmen täglich mit einer Vielzahl namentlich [nicht 

bekannter/bekannter] Kunden zu tun. Eine Einzelaufzeichnung der Kundendaten ist daher 
[nicht] zumutbar. 

 
[3] Innerhalb [des Standes/der festen Geschäftseinrichtung] werden mehrere Kassensysteme 

verwendet. Diese werden dann am Ende des Tages [zusammengezählt/einzeln gezählt]. 
 
[4] [Außerhalb [des Standes/der festen Geschäftseinrichtung] wird keine weitere Kasse in der Form 

[Registrierkassen/offene/geschlossene Ladenkasse] geführt.] 
 
[5]  Eine Übersicht zu den eingesetzten elektronischen Aufzeichnungsgeräten ist dem Kapitel XX zu 

entnehmen. 
 
5.4.2.2 Auflistung der einzelnen Verfahren und Maßnahmen für elektronische Kassensysteme 
 
5.4.2.2.1 Grundbuchaufzeichnungen und Belege (Geschäftsvorfall erfassen inkl. Zahlung) 
 
[1]  Die Details zur Erfassung ergeben sich aus der Bedienungsanleitung zu dem Kassensystem 

(siehe Anlage [Nummer]). 
 
[2]  Bei Zahlung per EC- oder Kreditkarte wird dies in der Kasse erfasst. Der entsprechende Beleg 

(Papier) wird in der Kasse bis zum Kassenabschluss aufbewahrt. 
 
[3]  Sofern dem Kunden ein Nachlass gewährt wird, wird dies ebenfalls in der Kasse erfasst. Hierfür 

sind je nach Bedarf unterschiedliche Nachlassgründe und -höhen in dem Kassensystem 
programmiert. 

 
[4]  Nach Erstellung des Rechnungsbons für den Kunden darf eine Nachlassgewährung nur noch 

vom [Filialleiter bzw. dessen Vertreter] vorgenommen werden.  
 
[5] Explizite Regelungen zum Kassiervorgang sind der Kassieranweisung, welche als mitgeltende 

Unterlage der Verfahrensdokumentation beigelegt ist, zu entnehmen. 
 
[6] Gemäß § 146a AO sind elektronische/computergestützte Kassensysteme/Registrierkassen 

grundsätzlich ab dem 01.01.2020 durch eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
abzusichern. Die notwendige Dokumentation über die technischen sowie organisatorischen 
Maßnahmen sind der Anlage [Nummer] zu entnehmen. 

 
5.4.2.2.2 Kassenabschluss 
 
[1]  Nach Ladenschluss bzw. untertägig erstellt und druckt der Bediener einen Kassenabschluss.  

Er gleicht die Summe der Einzelbelege aus den EC- bzw. Kreditkartenzahlungen mit der auf 
dem Tagesabschluss ausgewiesenen Summe dieser Zahlarten ab. Differenzen sind auf dem 
Tagesabschluss gesondert zu vermerken und zu erläutern. 

 
[2]  Der Tagesabschluss wird vom Kassenführer kontrolliert und das übergebene Bargeld mit dem 

Sollübergabewert (Tagesumsatz in bar abzüglich Wechselgeldbestand) abgeglichen. 
 
[3]  Differenzen sind auf dem Tagesabschluss als solche zu vermerken und wenn möglich zu 

erläutern (Falschgeld, „Flitzer“). 
 
[4]  Anschließend wird der Tagesabschluss vom Bediener und vom Kassenführer durch 

Namenszeichen bestätigt. Ebenfalls werden Storno- und Nachlassbons übergeben. 
 
5.4.2.2.3 Kassensturzfähigkeit/Kassenfehlbeträge 
 
[1]  Täglich um [Uhrzeit] Uhr erzeugt das Kassensystem [manuell/automatisch] einen 

Tagesendsummenbon.  
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[2]  Die Einzelsummen der Kassenabschlüsse werden mit den Gesamtsummen laut 
Tagesabschluss abgeglichen.  

 
[3] Eventuelle Abweichungen zwischen den Einzelwerten bei den Zahlungsarten sind mit Hilfe des 

Kassensystems zu klären bzw. (falls nicht aufzuklären) handschriftlich auf dem Tagesabschluss 
zu vermerken.  

 
[4]  Daneben werden die folgenden Berichte ausgedruckt: 

 [Bezeichnung der Berichte] 

 […] 
 
[5]  Alle ausgedruckten Berichte einschließlich der Kassenabschlüsse sowie der Storno- und 

Nachlassbons werden vom Kassenführer in den Ordner „[Bezeichnung]“ abgeheftet.7 
 
5.4.2.2.4 Kassenbuch 
 
[1]  Das Kassenbuch wird in [elektronischer/analoger] Form geführt. [Als elektronisches 

Kassenbuch kommt die Software [Name der Anwendung und Hersteller] in der Version [XY] 
zum Einsatz.] 

 
[2] Die Grundaufzeichnung der Barausgaben erfolgt durch Ablage der 

Rechnungen/Quittung/Eigenbelege im Ordner „[Bezeichnung]“.  
 
[3]  Alle Belege werden mit Belegnummer, Datum und Zeit versehen. Dabei ist darauf zu achten, 

dass diese in genau der zeitlichen Reihenfolge ihrer jeweiligen Auszahlung abgeheftet werden.  
 
[4]  Sofern bereits Kassenabschlüsse von Bedienern erfolgt sind, ist auch insoweit darauf zu 

achten, dass diese in der richtigen zeitlichen Reihenfolge im Wechsel mit eventuellen 
Ausgabenbelegen abgeheftet werden. 

 
[5]  Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Reihenfolge der Belegablage sind 

Rechnungen/Quittung/Eigenbelege grundsätzlich sofort in dem Ordner abzulegen. Sofern aus 
organisatorischen Gründen eine sofortige Ablage im Ordner nicht möglich ist, muss durch 
Aneinanderheften der Belege mittels einer entsprechend starken Büroklammer (Foldback 
Klammern) gesichert sein, dass es nicht zu einer Durchmischung der Belege kommt. 

 
[6]  Privatentnahmen des Eigentümers können jederzeit erfolgen. Hierzu ist jeweils ein Eigenbeleg 

zu erstellen, der vom (die Privatentnahme tätigenden) Eigentümer sowie dem Kassenführer mit 
Namenszeichen zu versehen sind. 

 
[7]  Gleiches gilt umgekehrt für den Fall, dass Bareinlagen z. B. zur Bezahlung von 

Eingangsrechnungen erfolgen. 
 
[8]  Auch diese Eigenbelege über Privateinlagen und -entnahmen sind in der zeitlich zutreffenden 

Reihenfolge im Ordner „[Bezeichnung]“ abzuheften bzw. elektronisch aufzubewahren. 
 
[9]  Einnahmen- und Ausgabenbelege sowie Eigenbelege zu den Privateinlagen und -entnahmen 

des jeweiligen Tages werden spätestens am Folgetag in das Kassenbuch (Kassenmodul in …) 
eingetragen. Dabei ist darauf zu achten, dass die zeitliche Erfassung im Kassenbuch 
entsprechend der Belegablage im Ordner „[Bezeichnung]“ erfolgt.  

 
[10]  Bei der Erfassung der Tagesabschlüsse ist der Gesamtbetrag der Tageseinnahmen als 

Einnahme sowie die nichtbaren Zahlungsarten (EC-Karte, Mastercard, Visa etc.) als Ausgabe 
zu erfassen.  
[Hinweis: Das BMF sieht es zwar grundsätzlich als formalen Mangel an, wenn Einnahmen, die 
unbar (z.B. per EC-Karte) gezahlt werden, in der Kasse als Einnahme erfasst – und 

                                                      
7 Die Berichte können aus dem Registrierkassensystem zwar jederzeit erneut erzeugt werden (Sofern die Kassendaten und die 

Kasse in dem Programmierungsstand für die gesetzliche Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden!) und sind daher auch 
gesetzlich nicht auf Papier aufbewahrungspflichtig. Wegen der eventuell darauf erfolgten handschriftlichen Notizen und 
Erläuterungen werden jedoch alle Berichte auch auf Papier aufbewahrt. 
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anschließend wieder ausgetragen – werden. Dennoch soll diese Vorgehensweise im Rahmen 
von steuerlichen Außenprüfungen grundsätzlich akzeptiert werden: „Die (zumindest zeitweise) 
Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch ist ein formeller Mangel, der bei der 
Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hinblick auf eine eventuelle Verwerfung der 
Buchführung nach § 158 AO regelmäßig außer Betracht bleibt. Voraussetzung ist, dass der 
Zahlungsweg ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen 
Kassenbestandes jederzeit besteht.“] 

 
[11]  [Die Erfassung der Tagesabschlüsse erfolgt automatisiert per Schnittstelle zu einem 

Archivsystem, in dem die elektronischen Einzelaufzeichnungen abgelegt sind.]  
 
[12] [Jeweils nach Erfassung der Belege eines Tages wird der rechnerische Kassenbestand mit dem 

Kassenbestand laut den Zählprotokollen zu den Kassenabschlüssen abgeglichen.] Bei 
Differenzen ist zunächst zu versuchen, diese zu klären (Erfassungsfehler etc.) und ggf. falsche 
Erfassungen im Kassenbuch zu berichtigen.  

 
[13] Eine nicht zu erklärende Differenz ist als solche auf dem Tagesabschluss oder auf einem 

Eigenbeleg zu vermerken und die Differenz im Kassenbuch als Einnahme bzw. Ausgabe zu 
erfassen, damit der rechnerische wieder mit dem gezählten Kassenbestand übereinstimmt.  

 
[14] Verantwortlich für die Führung des Kassenbuches ist der Kassenführer [Name/Verweis auf 

Zuständigkeiten]. 
 
5.4.2.2.5 Datentransport und Einbezug von Dritten in den Verarbeitungsprozess 
 
[Hinweis: Dieses ergänzende Kapitel ist nur erforderlich, wenn elektronische Aufzeichnungen und 
sonstige Papierbelege im Verlauf des Verarbeitungs- und Aufbewahrungsprozesses innerhalb des 
Unternehmens oder an Dritte, z.B. den Steuerberater, an einen anderen Ort transportiert werden.  
 
[1]  Die Grundaufzeichnungen werden im Rahmen des Verarbeitungs- und 

Aufbewahrungsprozesses nach Schritt [X] des Gesamtarbeitsablaufs an [X] weitergegeben und 
nach Schritt [X] zurückgegeben. 

 
[2]  Der Transport von Daten ggf. über Schnittstellen erfolgt nur durch folgende, dafür berechtigte 

Personen: […] 
 
[3]  Der Transport erfolgt in Form von [postalischem Versand/Bote/persönliche 

Übergabe/elektronischen Schnittstellen] und ist wie folgt gegen Verlust, Untergang, 
Datenschutzverstöße, etc. geschützt: […]. 

 
[4]  Durch [den Dritten] erfolgen folgende Verarbeitungs- und/oder Prüfungs-/Kontroll- und/oder 

Aufbewahrungsschritte: […]. Diese sind durch folgende Regelung [vertraglich/ergänzend] 
vereinbart [(vgl. Anlage [X])] [und über das vorliegende Dokument hinaus in folgendem 
Dokument näher erläutert [(vgl. Anlage [X])]. 

 
[5]  Eine Kontrolle der Schnittstellenübergänge und ausgelagerten Verarbeitungs- und 

Aufbewahrungsprozesse erfolgt auf folgende Art und Weise und wird wie folgt dokumentiert: 
[X]. 

 
[Hinweis: Bei der Verbringung von elektronischen Belegen ins Ausland sind die Anforderungen des § 
146 Abs. 2a AO sowie des § 14b Abs. 2 UStG zu beachten. Liegt ein solcher Fall vor, sollten an dieser 
Stelle ergänzende Ausführungen gemacht werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu 
gewährleisten.] 
 
5.4.2.2.6 Datensicherung/Backup des Kassensystems 
 
[1] Für die Daten des Kassensystems wird täglich über [Programm/Anbieter] eine Datensicherung 

durchgeführt. 
 
[2] Das elektronische Kassenbuch sowie die darin bildlich erfassten Belege (z.B. gescannt oder 

fotografiert) werden in einem dafür konzipierten Rechenzentrum archiviert. Die Datensicherung 
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erfolgt durch den Archivierungsdienstleister unter Einhaltung der notwendigen 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen. 

 
[3] Der verantwortliche Kassenführer sowie der Eigentümer sind dazu verpflichtet worden, dass 

keinerlei Löschungen von Daten/Dateien im Kassensystem vorgenommen werden dürfen. 

5.4.3 Besonderheiten beim Einsatz von Cloud-Kassensystem [optional] 
[Hinweis: Die nachfolgenden Besonderheiten sind beim Einsatz von Cloud-Kassensystemen zu 
beachten. Da ein Cloud-Kassensystem auch ein elektronisches Kassensystem ist, gelten die 
Ausführungen der Tz. 5.4.2 hier entsprechend. Die nachfolgenden Ausführungen dienen lediglich als 
Orientierungshilfe für Besonderheiten, die sich durch den Einsatz von Cloud-Systemen zusätzlich 
ergeben können, und müssen ggf. für den konkreten Einzelfall angepasst und ergänzt werden.] 
 
5.4.3.1 Vorbemerkung 
 
[1] Der in dieser Verfahrensdokumentation betrachtete Prozess der „ordnungsmäßigen 

Kassenführung“ ist im Wesentlichen cloudbasiert. Die entsprechende Lösung der [Firma XXX] 
wird auf eigenen Servern der [XXX-Unternehmensgruppe, Server-Anschrift inkl. Land] 
betrieben. [Die Aufbewahrung der Unterlagen findet in Deutschland statt. 
oder 
Da die Aufbewahrung der elektronischen Unterlagen außerhalb Deutschlands stattfindet, wurde 
ein Bewilligungsantrag nach § 146 Abs. 2a AO gestellt, der vom zuständigen Finanzamt mit 
Schreiben vom TT.MM.JJJJ genehmigt wurde.] 

 
[2.1] Die Aufbewahrung der elektronischen Unterlagen und elektronischen Aufzeichnungen erfolgt 

ausschließlich cloudbasiert. Durch entsprechende Maßnahmen (z.B. zusätzliche lokale 
Datensicherung, Verwendung einer weiteren Cloud o.ä.) ist sichergestellt, dass die Daten auch 
dann über den gesamten Zeitraum der Aufbewahrungspflicht für eine steuerliche Außenprüfung 
im Rahmen des vollumfänglichen Datenzugriffs (Z1/Z2- und Z3-Zugriff) zur Verfügung stehen, 
wenn der Anbieter gewechselt wird/nicht mehr am Markt tätig ist, o.Ä. Das Verfahren einer 
Migration der Daten beim Wechsel des Cloudanbieters wurde bereits bei Vertragsschluss mit 
dem Cloudanbieter geklärt. Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem abgeschlossenen Vertrag 
mit dem Cloudanbieter. 

oder 
[2.2] Die Aufbewahrung der elektronischen Unterlagen und elektronischen Aufzeichnungen erfolgt 

zusätzlich zur Aufbewahrung in der Cloud zu Sicherungszwecken auf dem System [Name des 
Systems, Anschrift/Land des Serverstandorts]. Die Daten werden dort in Abständen von [Länge 
der Zeiträume] gesichert. Die Grundaufzeichnungsfunktionen haben im Zweifel die Daten im 
Cloudsystem/in der Datensicherung. 

 
[3] Entsprechend ist ein Teil des internen Kontrollsystems („Dienstleistungsbezogenes IKS“) bei 

[XXX] angesiedelt. Die entsprechenden bei [XXX] angesiedelten Kontrollen finden unabhängig 
davon Eingang in das GoBD-Kontrollumfeld je sachlogischem Prozess. 

 
[4] Zur Absicherung der Cloudbasierten-Verfahren gelten weitere Besonderheiten: 

 [Umgang mit dem Ausfall der Internetleitung] 

 [Vertragliche Grundlagen mit dem Cloudanbieter] 

 […] 
 
 
5.4.3.2 Auflistung der einzelnen Verfahren und Maßnahmen für Cloud-Kassensysteme 
 
5.4.3.2.1 Grundbuchaufzeichnungen und Belege (Geschäftsvorfall erfassen inkl. Zahlung) 
 

Die Ausführungen zu den elektronischen Kassensystemen gelten hier sinngemäß. 
 
5.4.3.2.2 Kassenabschluss 
 

Die Ausführungen zu den elektronischen Kassensystemen gelten hier sinngemäß. 
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5.4.3.2.3 Kassensturzfähigkeit/Kassenfehlbeträge 
 

Die Ausführungen zu den elektronischen Kassensystemen gelten hier sinngemäß. 
 
5.4.3.2.4 Kassenbuch 
 

Die Ausführungen zu den elektronischen Kassensystemen gelten hier sinngemäß.  
 
5.4.3.2.5 Einbezug von Dritten in den Verarbeitungsprozess 
 
[1] Die Grundaufzeichnungen werden im Rahmen des Verarbeitungs- und 

Aufbewahrungsprozesses nach Schritt [X] des Gesamtarbeitsablaufs von [X] abgerufen (Nur-
Lese-Zugriff) [und ggfs. geprüft/berichtigt, für die weitere Verarbeitung übernommen]. Die 
unveränderbare Aufzeichnung der Daten im Cloudsystem wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

 
[2] Der Abruf erfolgt nur durch folgende, dafür berechtigte Personen mit ihnen für diesen Zweck 

zugeteilten Login-Daten: [X] 
 
[3]  Der Abruf erfolgt in Form von [elektronischen Schnittstellen] und ist wie folgt gegen Verlust, 

Untergang, Datenschutzverstöße, etc. geschützt: [X] 
 
[4]  Durch [den Dritten] erfolgen folgende Verarbeitungs- und/oder Prüfungs-/Kontroll- und/oder 

Aufbewahrungsschritte: [X]. Diese sind durch folgende Regelung [vertraglich/ergänzend] 
vereinbart [(vgl. Anlage [X])] [und über das vorliegende Dokument hinaus in folgendem 
Dokument näher erläutert [(vgl. Anlage [X])]]. 

 
[5]  Eine Kontrolle der ausgelagerten Verarbeitungs- und Aufbewahrungsprozesse erfolgt auf 

folgende Art und Weise und wird wie folgt dokumentiert: [X]. 
 
[Hinweis: Bei der Verbringung von Belegen ins Ausland sind die Anforderungen des § 146 Abs. 2a AO 
sowie des § 14b Abs. 2 UStG zu beachten. Liegt ein solcher Fall vor, sollten an dieser Stelle 
ergänzende Ausführungen gemacht werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.] 
 
5.4.3.2.6 Datensicherung/Backup des Kassensystems 
 
[1] Für die Daten des Kassensystems wird täglich über [Programm/Anbieter] eine Datensicherung 

durchgeführt. Die Datensicherung wird wie folgt gespeichert: [Cloud-Anbieter/Drittsystem]. 
 
[2] Das elektronische Kassenbuch sowie die darin gescannten Belege werden in einem dafür 

konzipierten Rechenzentrum archiviert. Die Datensicherung erfolgt durch den 
Archivierungsdienstleister unter Einhaltung der notwendigen 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen. [Ggf. Verweis auf vorliegende Testate, z.B. IDW PS 951 
ISAE 3402 und Einbindung über die mitgeltenden Unterlagen, Kapitel 7] 

 
[3] Das System ist technisch so ausgestaltet, dass keinerlei Löschungen von Daten/Dateien im 

Kassensystem vorgenommen werden können. 

5.4.4 Aufbewahrung der elektronischen und/oder nicht elektronischen 
Einzelaufzeichnungen sowie Sicherstellung des Datenzugriffs 

[1] Durch die technische Absicherung des elektronischen Aufzeichnungsgerätes wird die 
Aufbewahrung der elektronischen Einzelaufzeichnung im (Produktivsystem) sichergestellt. 
[Zusätzlich erfolgt eine Aufbewahrung in einem dafür vorgesehenen elektronischen 
Archivsystem/Dokumenten-Management-System. Der Turnus des Übertrags der elektronischen 
Einzelaufzeichnungen erfolgt [täglich/wöchentlich/monatlich]]. [Produktspezifische Details zum 
Datentransport zwischen dem Produktiv- und dem Archivsystem sind der Anlage X zu 
entnehmen.] 

  
[2]  Sofern Fremdbelege bzw. Eigenbelege zum Nachweis einer ordnungsmäßigen Kassenführung 

auf Papier erstellt oder entgegengenommen werden, verbleiben diese im Ordner [Bezeichnung 
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und Ablageort] und werden am [Abend/Monatsende/Quartalsende/Jahresende] für die 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist am [Ablageort] archiviert. 

 
[3] Durch die Erfassung im Programm [Programm/Anbieter] und durch zusätzliches bildliches 

Erfassen sämtlicher Papierbelege erfolgt eine elektronische Archivierung, weshalb ein Kopieren 
von Thermobelegen zur Sicherstellung von deren Lesbarkeit über die gesamte 
Aufbewahrungspflicht entbehrlich ist. [Die Aufbewahrung der Einzelbelege in Papierform bleibt 
von dieser zusätzlichen Archivierung jedoch unberührt.] 

 
[4] Die Belege verbleiben im Ordner [Bezeichnung, Ablageort] und werden am 

[Monatsende/Quartalsende/Jahresende] für die gesetzliche Aufbewahrungsfrist an folgendem 
Ort eingelagert: [z.B. Keller, Lagerraum]. 

 
[5] Die Datenzugriffsrechte der Finanzverwaltung (Z1 bis Z3) werden durch den unmittelbaren und 

mittelbaren Zugriff auf das Kassensystem und/oder auf das elektronische Archivsystem 
/Dokumenten-Management-System [Bezeichnung] zur Beurteilung der Kasseneinzeldaten 
gewährleistet. 

 
[6] Hinweise zur Einrichtung temporärer Prüferzugänge und -rechte (Z1-/Z2-Zugriff) bzw. 

Beschreibung der der Datenträgerüberlassung (Z3-Zugriff) im Rahmen des Datenzugriffes 
durch die Finanzverwaltung sind dem [Handbuch/technische Dokumentation/Leitfäden] zu 
entnehmen [Ablageort der Handbücher/technischen Dokumentationen/Leitfäden]. 

 
[7] Hinweise zur Zertifizierten Sicherungseinrichtung und Zertifizierten Schnittstelle (BSI-

Zertifizierung) des Systems (ab. 01.01.2020). 

5.5 Internes Kontrollsystem (IKS) 
[1]  Für die Einhaltung der Ordnungsvorschriften hat das Unternehmen Kontrollen einzurichten, 

auszuüben und zu protokollieren. Diese orientieren sich an den tatsächlich aufgrund der 
organisatorischen Rahmenbedingungen zweckmäßigen und etablierten Aufgaben- und 
Funktionstrennungen. 

  
[2] Die vorgegebenen Kontrollen orientieren sich vornehmlich an den generischen Anforderungen 

der GoBD sowie an generischen Vorgaben, welche an ein Internes Kontrollsystem (IKS) zu 
stellen sind. Dabei werden je sachlogischem Prozess die betreffenden GoBD-Anforderungen 
erhoben, anschließend die Kontrollziele nebst Kontrolldesign innerhalb der einzelnen Prozess-
Schritte (sachlogische bzw. technische Beschreibung) dargestellt und schließlich je 
sachlogischem Prozess die GoBD-Compliance insgesamt – durch eine Verknüpfung zwischen 
IKS-Kontrollen und GoBD-Anforderungen – subsummiert. Dabei kann eine Kontrolle durchaus 
dafür geeignet bzw. konzipiert sein, mehrere Kontrollziele bzw. GoBD-Anforderungen zu 
erfüllen. 

 
[3] In Anlehnung an die GoBD stellt die folgende Abbildung nochmals den Zusammenhang 

zwischen den GoBD-Anforderungen und den Kontrollen dar: 
 



 

27 

 
Abbildung: Internes Kontrollsystem und GoBD-Anforderungen 

 
[4] Die Kontrollen orientieren sich unter Ordnungsmäßigkeitsgesichtspunkten insbesondere an 

folgenden Zielen: 

 Sicherstellung der sich aus den GoBD ergebenden Ordnungsmäßigkeitskriterien. 
Die Kontrollen müssen mit einer hinreichenden Sicherheit gewährleisten, dass die je 
sachlogischem Prozess einschlägigen GoBD-Kriterien eingehalten werden. Dazu gehört u. a.: 

o Sicherstellung der Integrität der Daten: Die Kontrollen müssen mit einer hinreichenden 
Sicherheit gewährleisten, dass Daten nicht unbefugt, unbemerkt oder versehentlich 
verändert oder gelöscht werden. 

o Sicherstellung der Integrität der Anwendungen: Die Kontrollen müssen mit einer 
hinreichenden Sicherheit gewährleisten, dass Funktionen und Parameter der für die 
Aufbewahrung relevanten Verfahren und Anwendungen nicht unbefugt, unbemerkt  
oder versehentlich verändert oder gelöscht werden. 

o Sicherstellung der Verfügbarkeit: Die Kontrollen müssen mit einer hinreichenden  
Sicherheit gewährleisten, dass die IT-Systeme und Anwendungen für den Betrieb zur 
Verfügung stehen sowie dass die archivierten Dokumente bei Bedarf unverzüglich 
lesbar sind und zur Verfügung gestellt werden können. 

 Sicherstellung der sich aus dem UStG ergebenden Ordnungsmäßigkeitskriterien. Die 
Kontrollen müssen mit einer hinreichenden Sicherheit gewährleisten, dass den Anforderungen 
an ein innerbetriebliches Kontrollverfahren mit Prüfpfad entsprechend § 14 UStG Rechnung 
getragen wird. 

 Einhaltung der internen Kompetenzregelungen. Die Kontrollen müssen mit einer 
hinreichenden Sicherheit gewährleisten, dass Kompetenz- und Zuständigkeitsregelungen 
innerhalb der Organisation eingehalten werden. 

 
[5] Die dargestellten Prozess-Schritte [Kapitel X] werden von den eingewiesenen und autorisierten 

Mitarbeitern regelmäßig, unverändert und ohne Unterbrechung durchgeführt. Dabei kommt die 
in Kapitel [X] dargestellte Hard- und Software zum Einsatz. 

 
[6]  Stichprobenartige Kontrollen der Kassiervorgänge und der dargelegten Verfahren und 

Maßnahmen (s. Kapitel 5.4), die [fallweise und regelmäßig wöchentlich/monatlich] durchgeführt 
werden, obliegen: 
[Name, Vorname, ggfs. Personalnummer oder Organisationseinheit bzw. Funktion im 
Unternehmen] 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte der Nachweise] 
 



 

28 

[7]  Stichprobenartige Kontrollen der nachgelagerten buchhalterischen Erfassung der Sachverhalte 
im Kassenbuch, die [fallweise und regelmäßig wöchentlich/monatlich] durchgeführt werden, 
obliegen: 
[Name, Vorname, ggfs. Personalnummer oder Organisationseinheit bzw. Funktion im 
Unternehmen] 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte der Nachweise] 
 
[8]  Bei Bedarf, insbesondere in der Einarbeitungsphase von Mitarbeitern, finden die Kontrollen 

auch in kürzeren Abständen statt. 
 
[9] Kommt es bei den Kontrollen zu auffälligen Ergebnissen, insbesondere zu Abweichungen 

zwischen dem beschriebenen und tatsächlich durchgeführten Verfahren, werden die laufenden 
Prozesse sofort angehalten und kurzfristig die zuständige Person (z.B. Vorgesetzter, 
Geschäftsführer, Inhaber) wird informiert, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Über 
solche Ereignisse ist ein Protokoll mit Angaben zum Anlass und zu den durchgeführten 
Maßnahmen anzufertigen. 

5.6 Datenschutz und Datensicherheit 
[1] Der Datenschutz und die Datensicherheit werden berücksichtigt, indem Unbefugte keinen 

Zugriff auf Daten bei der Entgegennahme, Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem Transport und 
der Vernichtung haben. 

 
[2]  Details zum Datenschutz und zur Datensicherheit sind eigenen Verfahrensanweisungen, die 

nach datenschutzrechtlichen Vorgaben zu erstellen sind, vorbehalten. Sie sind nicht 
Gegenstand dieser Verfahrensdokumentation. 
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6 Technische Systemdokumentation 
[Hinweis: Die nachfolgenden Ausführungen zur technischen Systemdokumentation geben lediglich 
einen kurzen Überblick über mögliche Inhalte. Detailinformationen werden in der Regel durch den 
Kassenhersteller bzw. Aufsteller des Kassensystems überreicht und sollten an dieser Stelle mit in die 
Verfahrensdokumentation für die ordnungsmäßige Kassenführung eingebunden werden. Der DFKA 
hat speziell für die Zielgruppe Kassenhersteller/Aufsteller ein hierfür gesondertes Muster entwickelt, 
welches über die Homepage des DFKA beziehbar ist.] 

6.1 Vorbemerkung 
[1] Die technische Systemdokumentation ist Grundlage für die Aufstellung und Einrichtung eines 

sicheren und geordneten Kassensystems sowie für die Wartung und Aufrechterhaltung eines 
sicheren und geordneten DV-Betriebs. 

6.2 Beschreibung der technischen Infrastruktur 
[1] [Je nach technischer Ausgestaltung des Kassensystems und den damit verbundenen 

Peripheriegeräte Beschreibung [ggf. Verweis auf Kapitel 3.3] der betroffenen technischen 
Systemstruktur.] Im Unternehmen werden [elektronische] Belege mit folgender technischer 
Infrastruktur und Prozess-Schritten erstellt bzw. archiviert: 

 [Technische Komponente:] [Prozess-Schritt] 

 […] 

6.3 Technische Beschreibung der eingesetzten Hard- 
und Software 

[1] Technische Beschreibungen der jeweils eingesetzten und im Kapitel 3.3 aufgelistete Hard- und 
Software sind dem [Handbuch/technische Dokumentation/Leitfäden] zu entnehmen [Ablageort 
der Handbücher/technischen Dokumentationen/Leitfäden]. 

 [Bezeichnung Hard-/Software:] [Ablageort der Handbücher/technischen 
Dokumentationen/Leitfäden]] 

 […] 

6.4 Unveränderbarkeit von elektronischen 
Aufzeichnungen 

[1] Die Unveränderbarkeit der Grundaufzeichnungen innerhalb des Kassensystem ist durch die 
vom Hersteller beschriebenen Maßnahmen sichergestellt. [Bei Abweichung sind gesonderte 
Dokumentationen vorzunehmen] Die für eine Bewertung notwendigen Unterlagen im Sinne von 
technischen Beschreibungen und Leitfäden sind am [Ablageort/Verweis auf Internetseiten bzw. 
Online] auffindbar und somit Bestandteil der Verfahrensdokumentation.  

6.5 Technisches Notfallkonzept 
[1] Notwendige Hinweise zum Umgang in Notfallsituationen (z.B. vorübergehende Verwendung 

handschriftlicher Aufzeichnungen bei Systemausfall) sind in gesonderten Notfallkonzepten 
geregelt und den Mitarbeitern ausgehändigt worden bzw. sind den Mitarbeitern in den 
Betriebsräumen einsehbar. Darüber hinaus für Dokumentationszwecke sind die Konzepte am 
[Ablageort der Notfallkonzepte] einsehbar und archiviert.  
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7 Mitgeltende Unterlagen 
[1]  Über die in der vorliegenden Verfahrensdokumentation dargestellten Systeme und Prozesse 

hinaus gelten folgende Unterlagen, auf die z.T. im Text verwiesen wurde: 

 [Anwenderhandbücher X, Y]  

 [Arbeits-/Organisationsanweisungen X, Y] 

 [Berechtigungskonzept X, Y] 

 [Bericht: Prüfung des Archivsystems, X] 

 [Freigaberichtlinien X, Y] 

 [IT-Sicherheitskonzept] 

 [Organigramm] 

 [Vereinbarung/Vertrag zwischen X und Y] 

 [Kassieranweisung, Stand [Datum]] 

 [Anweisung Kassen-Nachschau] 

8 Änderungshistorie 
[1]  Bei einer Änderung der Verfahrensdokumentation wird die abgelöste Version unter ihrer ein-

deutigen Versionsnummer mit Angabe des Gültigkeitszeitraums bis zum Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist archiviert. 

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte abgelösten Versionen der 
Verfahrensdokumentation] 

 
 
[2]  Die auf dem Deckblatt enthaltene Tabelle gibt eine Übersicht über die Änderungshistorie. 
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9 Anlagen 

9.1 Kassieranweisung 
[Hinweis: Die nachfolgende Kassieranweisung dient als Orientierungshilfe und muss für den konkreten 
Einzelfall angepasst und ergänzt werden.] 

9.1.1 Vorbemerkung 
[1] Die Kassieranweisung gilt für das Unternehmen: [Kurze Beschreibung des Unternehmens: 

Name, Sitz, Rechtsform, Branche, Geschäftszweck, Gewinnermittlungsart]. 
 
[2] [Beschreibung von evtl. Branchenbesonderheiten des Unternehmens in Bezug auf 

Aufbewahrung/Archivierung, z.B. Branchen, in denen weitere besondere Vorgaben zum 
Umgang mit (Kunden-)Daten, etwa aus berufsrechtlichen Gründen, bestehen, wie etwa bei 
Ärzten, Apothekern usw.] 

 
[3] Abweichend von den nachfolgenden Maßnahmen gelten die folgenden 

Branchenbesonderheiten in Bezug auf den Kassiervorgang: 

 [Rechtevergabe an der Kasse (Bitte beschreiben, wer welche Rechte und Möglichkeiten hat). 
Sollten über die Kasse auch die Arbeitszeiten erfasst werden, ist zu definieren, wer sich wann 
und wie abzumelden hat (Pausenzeiten, Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes).] 

 [Art und Umfang der Besonderheit] 
 
[4]  Die nachfolgenden Maßnahmen in Bezug auf den Kassiervorgang gelten für [alle/ausgewählte 

und explizit aufgeführte Verkäufer/-innen]: 

 [Auflistung der Mitarbeiter, bzw. Verweis auf Mitarbeiterverzeichnis] 

9.1.2 Allgemeines 
[1] Ihre Tätigkeit an unserer Kasse beeinflusst das Ergebnis unseres Unternehmens maßgeblich. 
 
[2] Die Kassieranweisung ist für Sie zur Unterstützung gedacht. Die Anweisung ist Bestandteil 

Ihres Arbeitsvertrages. Eine von Ihnen unterschriebene Empfangsbestätigung liegt in Ihrer 
Personalakte. 

 
[3] Es sind die nachfolgenden Regelungen zu beachten und einzuhalten: 

 Es ist korrekt zu kassieren, zu registrieren und für eine vollständige Erfassung (Kasse oder 
Lieferschein) zu sorgen. 

 Werden Waren für Bestellungen oder für Ihren Eigenbedarf im Voraus abgepackt, müssen Sie 
diese in der Kasse erfassen und der Kassenbon muss an der Tüte bzw. an der Verpackung 
aufgeklebt sein. 

 Der Kassiervorgang ist genau und schnellstmöglich abzuwickeln. 

 
[4] Sie dürfen unsere Produkte nur gegen sofortige Bezahlung in Euro abgeben. Die Annahme von 

Schecks und der Kreditkartenverkauf werden Ihnen gesondert erläutert. 
 
[5] Bei Verwandten, Bekannten, Freunden und von Ihnen selbst gekaufte Waren dürfen Sie nicht 

selbst kassieren, wenn andere Verkäufer/innen mit in der Filiale arbeiten. Von Ihnen gekaufte 
Waren bezahlen Sie ganz zum Schluss, bevor Sie mit der Kassenabrechnung beginnen oder 
wenn Sie während der Mittagszeit abgelöst werden. 

 
[6]  Sie dürfen während der Arbeitszeit an der Kasse kein privates Geld – weder eigenes, noch 

fremdes – bei sich tragen oder am Kassenplatz aufbewahren, egal in welchen Behältnissen. 
 
[7]  Sie dürfen Geld aus der Kasse ausschließlich für betriebliche Zwecke entnehmen, allerdings 

nur, wenn Ihnen das genehmigt worden ist. 
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[8]  Sie sind für die korrekte Nutzung der Kasse und deren Funktionsfähigkeit verantwortlich. Sie 
haben deshalb jede Funktionsstörung unverzüglich zu melden. 

 
[9] Bitte achten Sie bei der Bedienung der Kassen auf den Datenschutz, indem z.B. bei Einsatz 

von EC-/Kreditkarten diese nicht offen auf der Theke liegen, sondern eine zügige Abwicklung 
des Bezahlvorganges erfolgt. 

9.1.3 Vorbereitung der Kasse 
[1] Wenn Sie an der Kasse sind, prüfen Sie bitte immer, ob sich Bonrollen in der Kasse befinden 

und Ersatzrollen in der Nähe der Kasse liegen. 

9.1.4 Registrieren der Artikel 
[Hinweis: Sollten für das Unternehmen abweichende Besonderheiten greifen, wie z.B. die Befreiung 
im Reiseverkehr (tax-free/duty-free), sind auch diese Angaben und Maßnahmen in dem 
nachfolgenden Kapitel auszuführen.] 
 
[1]  Achten Sie beim Kassieren bitte darauf, dass der Kunde und die Begleitung (Kinder!) keine 

unbezahlten Artikel in der Hand haben. 
 
[2]  Erst wenn Sie alle Artikel registriert haben, drücken Sie die Zwischensummentaste und nennen 

dabei unserem Kunden laut und deutlich den Endbetrag, den dieser mit dem Kassendisplay 
vergleichen kann. Danach geben Sie den erhaltenen Betrag in die Kasse ein und drücken die 
Bar-Taste. 

 
[3]  Wenn Kunden Artikel liegen lassen, dann verbleibt die Ware im Objekt. Bei Stammkunden 

sprechen Sie diese, sofern namentlich bekannt, darauf an, weisen Sie auch Ihnen unbekannte 
Kunden darauf hin, dass sie Artikel vergessen haben. 

 
[4]  Wenn zwischen einzelnen Kassiervorgängen Beträge von anderen Kunden passend gegeben 

werden, sind diese Beträge unverzüglich vor dem nächsten Kassiervorgang nachzubongen. 
Das gilt nur in Ausnahmefällen. 

 
[5]  Alle Produkte, die im Haus am Stehtisch, im Sitzen o. ä. verzehrt werden, müssen mit 

Regelsteuersatz gebucht werden. Deshalb müssen Sie unbedingt vor dem Bonieren die „Im 
Haus-Taste“ drücken, damit der MwSt.-Schlüssel gewechselt wird. AFG, Kaffee etc. sind immer 
mit Regelsteuersatz zu buchen. 

9.1.5 Entgegennahme des Geldes/Bezahlung der Rechnung 
[1] Vor jedem Bezahlvorgang ist der Kunde zu fragen, wie er bezahlen möchte – 

bar/EC/Kreditkarte/Gutschein/auf Rechnung (wenn möglich). Die Zahlungswege sind strikt zu 
trennen – die Erfassung falscher Zahlungswege ist ein Verstoß gegen die Kassieranweisung.  

 
[2]  Regelungen für den Barverkauf: 

 Bitte beachten Sie, dass Geldscheine in Höhe von [XXX Euro] nicht als Bezahlung 
angenommen werden. 

 Bei Bezahlung mit Geldscheinen ab [50,00 Euro] ist die Echtheit zu prüfen (Nutzung des 
Prüfautomaten, wenn vorhanden). 

 Der vom Kunden zur Zahlung gereichte Betrag wird von Ihnen laut nachgezählt und auf die 
Zahlplatte gelegt (geklemmt). Scheine sind auf Echtheit zu prüfen (Fühlen- z.B. fühlbare 
Wertzahl/Kippen- z.B. Smaragdzahl, holographische Effekte). 

 Das Rückgeld wird dem Kunden laut vorgezählt und zusammen mit dem Kassenbon 
übergeben. 

 Erst wenn der Kunde sein Rückgeld kontrolliert hat, legen Sie bitte den entgegengenommenen 
Betrag in die Kassenschublade. So vermeiden Sie Unstimmigkeiten über den 
entgegengenommenen Betrag. 

 
[2.1]  Die Kassenschublade muss nach jedem Kassiervorgang wieder geschlossen werden. 
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[2.2]  Sie dürfen von Kunden Trinkgeld annehmen. Das Trinkgeld wird in einem gesonderten Behälter 

aufbewahrt und noch am selbigen Tag aufgeteilt.  
 
[3]  Regelungen für den Kreditverkauf: 

 Sie dürfen Ware nur auf Kredit abgeben, wenn die ausdrückliche Genehmigung der 
Geschäftsführung vorliegt. Sie lehnen bitte Kreditwünsche der Kunden ab. 

 
[4] Regelungen für Gutscheine: 

 Der Verkauf und die Einlösung von unternehmenseigenen Gutscheinen (wie auch z.B. das 
Einlösen von Rabattkarten, etc.) richten sich nach dem verwendeten Kassensystem. Dies 
muss dementsprechend eingerichtet und angepasst werden.  

 
[5]  Regelungen für Rabatte: 

 Bei uns werden keine Rabatte gegeben. Wenn Kunden Rabatte verlangen, setzen Sie sich 
mit dem Geschäftsstellenleiter in Verbindung. 

 Wenn ein Rabatt - nach Rücksprache - gewährt wird, dann buchen Sie den vollen Betrag in 
die Kasse ein und legen einen Nachweis in die Kasse. 

 Sollte in Ihrer Kasse bereits eine Rabatttaste eingerichtet sein, buchen Sie den Artikel mit den 
entsprechenden Rabattsätzen über diese Taste. 

 
[6]  Regelungen für Reklamationen: 

 Reklamiert ein Kunde, dass sein Wechselgeldbetrag nicht stimmt und kann das vor Ort nicht 
sofort und eindeutig geklärt werden, legen Sie eine Nachricht in die Kasse, auf der Sie den 
Vorfall und die Höhe des Betrages sowie Name, Adresse inkl. Telefonnummer des Kunden 
aufschreiben. Es wird dann abends ein Kassensturz vorgenommen. Nur so ist festzustellen, 
ob der Kunde Recht hat oder ob ein Trickdiebstahl versucht wurde. Ihnen ist es untersagt, 
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung dem Kunden auf Reklamieren Geld 
zurückzugeben. 

9.1.6 Kassenöffnung ohne Kassiervorgang 
[1] Die Kassenschublade darf grundsätzlich nur beim Kassieren geöffnet werden. Es gibt folgende 

Ausnahmen: 

 Kassensturz, 

 Abschöpfung, 

 Entnahmen für Ausgaben, 

 Wechselgeld einsortieren, 

 Tagesumsatzentnahme. 
 
[2] Die Kassenschublade muss nach jedem Kassiervorgang wieder geschlossen werden. 
 
[3] Regelungen für den Umgang mit einem Nullbon: 

 Der Nullbon dient zum Öffnen der Kassenlade. Der Vorgang wird registriert und es muss 
zuerst ein Grund eingegeben werden (z. B. Geld gewechselt). Nullbons sind grundsätzlich 
nicht zulässig. 

 Sollte es in Ausnahmefällen unumgänglich sein, die Kassenschublade ohne Kassiervorgang 
zu öffnen, muss dieser Vorgang plausibel auf dem Nullbonzettel begründet werden. 

 Jeder Nullbon muss mit der Tagesabrechnung abgegeben werden.  

 Das Kassieren in die offene Kassenschublade ohne zu registrieren stellt einen schweren 
Verstoß gegen Ihren Anstellungsvertrag dar und wird schriftlich abgemahnt. Bei wiederholtem 
Verstoß wird Ihnen fristlos gekündigt. 
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9.1.7 Abschöpfung und Entnahme 
[1]  Wenn aus Sicherheitsgründen Bargeld aus der Kasse entnommen wird, bewahren Sie bitte den 

Bon Abschöpfung für die Tagesabrechnung auf. Der Beleg wird mit in die Kassette gelegt. 
 
[2]  Die Abschöpfung ist ein Teil des Tagesumsatzes, sie muss sorgfältig vor- und nachgezählt 

werden. 
 
[3] Der abgeschöpfte Betrag wird auf dem Bon quittiert.  
 
[4]  Abgeschöpft wird lediglich Bargeld.  
 
[5]  Eine Entnahme von Bargeld darf nur durch die Geschäftsführung erfolgen. 
 
[6]  Sie bewahren den Beleg für die Tagesabrechnung in der Kasse auf. 

9.1.8 Retouren 
[1]  Es dürfen nur original verpackte Artikel zurückgenommen werden.  
 
[2]  Es ist Ihnen untersagt, Bargeld für die oben genannten Artikel herauszugeben. Sollte ein Kunde 

auf Rückzahlung des Betrags bestehen, muss der Kassenbon mit Unterschrift des Kunden 
vorhanden sein. 

9.1.9 Storno 
[1]  Wenn Sie sich an der Kasse vertippen und dies im Augenblick der Eingabe bemerken, können 

Sie die Eingabe unmittelbar danach wieder löschen (Zeilenstorno). 
 
[2]  Wenn Sie sich vertippen und dies im Augenblick der Eingabe nicht bemerken oder der Kunde 

zu wenig Geld dabeihat und Ware zurücklassen will, schließen Sie die Buchung ab, drucken 
den Bon aus und deklarieren diesen als Fehlbon. Nach der Stornierung wird die Ware 
artikelweise neu erfasst und ein richtiger Kundenbon erstellt. 

 
[3]  Danach führen Sie eine Stornobuchung durch, in der der Fehlbon komplett storniert wird. Nach 

dem Storno-Vorgang begründen Sie auf dem Beleg das Storno. Sollte das Stornieren ganzer 
Bons an Ihrer Kasse nicht möglich sein, müssen der Fehlbon und der korrekt gebuchte Bon mit 
in die Kassenabrechnung gegeben werden. 

 
[4]  Auf dem Fehlbon sind zu erfassen: 

 Name der Verkaufskraft, 

 der Fehlbon, der korrekte Bon und der Stornobon, 

 die Begründung für den Stornobon, 

 die Unterschriften der Verkäuferin und des Kunden oder einer Kollegin (wenn möglich). 

 
[5]  Es darf nur der ganze Fehlbon und nicht einzelne Positionen daraus storniert werden. 

Wenn sich Storni schon nicht vermeiden lassen, sind sie mit kaufmännischer Sorgfalt 
ordnungsgemäß zu buchen. 

9.1.10 Kassenausfall 
[1]  Bei einem Kassenausfall haben Sie sofort die Verantwortlichen zu verständigen. Alle Verkäufe, 

die bis zur Behebung des Fehlers getätigt werden, müssen auf einem Blatt in chronologischer 
Reihenfolge erfasst und später nachgebongt werden. 

9.1.11 Kassenabrechnung 
[1]  Sie beginnen die Kassenabrechnung damit, dass Sie nach Bedienung des letzten Kunden, 

frühestens nach Ablauf der regulären Verkaufszeit, das Bargeld der Kassenschublade 
entnehmen, zählen, den Kassenbestand aufzeichnen (Eingabe der Stückelung in der Kasse 
immer zum Schichtwechsel/Geschäftsschluss) und das Geld anschließend in den Tresor legen.  
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[2]  Dann legen Sie folgende Unterlagen dazu (sofern vorhanden): 

 sämtliche Auszahlungsbelege, 

 alle Retouren-Belege, 

 alle Fehl- und Null-Bon-Nachweise, 

 Umtausch- und Reklamationsnachweise, 

 die reklamierte Ware, 

 alle Abschöpfungsbons, 

 alle Entnahmebelege, 

 alle Lieferscheine von Lieferanten. 

9.1.12 Personaleinkäufe 
[1]  Wir gewähren unserem Personal einen Personalrabatt bis zu 20% auf alle selbst hergestellten 

Artikel/Produkte in Abhängigkeit der Produktgruppen. 
 
[2]  Auf Handelswaren etc. gewähren wir nur einen Rabatt von maximal 10%, da die 

Handelspannen bei diesen Artikeln sehr gering sind. 
 
[3]  Die gekauften Artikel buchen Sie mit den normalen Preisen über die Artikeltasten bzw. 

Artikelnummern in die Kasse ein. Bitte buchen Sie immer auf Ihre persönliche Rabatttaste (eine 
Weitergabe Ihres persönlichen Pins ist nicht gestattet). Sollten sich zwei oder mehr Mitarbeiter 
in der Filiale/im Geschäft befinden, dann veranlassen Sie bitte, dass der/die Kollege/in sieht, 
wie und was verbucht wird (4-Augen-Prinzip). 

 
[4]  Von den oben genannten rabattfähigen Artikeln ziehen Sie den Personalrabatt ab und bezahlen 

den errechneten Betrag. 
 
[5]  Sollte an Ihrer Kasse eine Taste für Personalrabatt eingerichtet sein, buchen Sie Ihre Einkäufe 

direkt über diese Taste.  
 
[6]  Sie dürfen keine Artikel mitnehmen, die Sie nicht gebucht haben. Sollten bei Ihnen Artikel 

gefunden werden, die nicht gebucht sind, so wird dies als Diebstahl gewertet und entsprechend 
geahndet. 

9.1.13 Schlussbestimmungen 
[1]  Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese Anweisung erhalten und verstanden haben.  

9.1.14 Sonstige Verfahrensanweisungen 
[1]  Sollten aus technischen Gründen in einzelnen Punkten eine abweichende Vorgehensweise 

nötig sein, so wird Ihnen dies gesondert mitgeteilt. 
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9.2 Anweisung zur Kassen-Nachschau  
[Hinweis: Die nachfolgende Anweisung für die Kassen-Nachschau dient als Orientierungshilfe und 
muss ggf. für den konkreten Einzelfall angepasst und ergänzt werden.] 

9.2.1 Allgemeines 
[1]  Seit dem 01.01.2018 kann die Finanzverwaltung die sogenannte Kassen-Nachschau gem. § 

146b AO durchführen. Sie ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der 
Kassenaufzeichnungen in die Buchführung. Es unterliegen u.a. elektronische oder 
computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen, App-Systeme, Waagen mit 
Registrierkassenfunktion, Taxameter, Wegstreckenzähler, Geldspielgeräte und offene 
Ladenkassen der Kassen-Nachschau.  

 
[2]  Zur Prüfung der ordnungsmäßigen Kassenaufzeichnungen kann der Amtsträger u. a. einen sog. 

„Kassensturz” verlangen, da die Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist-Abgleich) ein wesentliches 
Element der Nachprüfbarkeit von Kassenaufzeichnungen jedweder Form darstellt.  

 
[3]  Die Kassen-Nachschau stellt aber keine Außenprüfung i.S.d. §§ 193 ff.  AO dar; vgl. aber 9.2.6 

[2] Daher kann die Kassen-Nachschau unangekündigt erfolgen.  

9.2.2 Ausweispflicht des Amtsträgers 
[1]  Zu Beginn der Kassen-Nachschau hat sich der Amtsträger auszuweisen. Erst dann kann der 

Amtsträger nicht zugängliche Geschäftsräume betreten und den Steuerpflichtigen auffordern, 
das elektronische Aufzeichnungssystem zugänglich zu machen oder Aufzeichnungen, Bücher 
und Organisationsunterlagen vorzulegen. 

 
[2]  Weiterhin kann der Amtsträger die Einsichtnahme in die digitalen Daten oder deren 

Übermittlung über die einheitliche digitale Schnittstelle verlangen.  
 
[3]  Zuvor kann der Amtsträger die Bedienung der Kasse sowie den Kassierablauf durch Testkäufe 

beobachten, dazu muss er sich nicht ausweisen. Findet zuvor ein Testkauf/Beobachtung statt, 
muss die Kassen-Nachschau nicht am selben Tag erfolgen. Nach Vorzeigen des Ausweises ist 
der Steuerpflichtige zur Mitwirkung verpflichtet. 

9.2.3 Zeitpunkt der Kassen-Nachschau 
[1]  Der Prüfer darf unangekündigt erscheinen, aber nur innerhalb der üblichen Geschäfts-/ 

Arbeitszeiten. Die Kassen-Nachschau kann somit auch an Sonn- und Feiertagen sowie zu 
Nachtstunden erfolgen, wenn diese Zeiten zu den regulären Geschäfts- und Arbeitszeiten des 
Betriebes gehören. Sie kann auch außerhalb der Geschäftszeiten stattfinden, wenn im Betrieb 
schon oder noch gearbeitet wird.  

 
[2]  Die Kassen-Nachschau darf nur auf den Geschäftsgrundstücken und in den Geschäftsräumen 

stattfinden. Nur wenn dringende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen, 
dürfen die privaten Räumlichkeiten des Inhabers betreten werden. 

9.2.4 Datenzugriffsrechte 
[1]  Die Kassen-Nachschau gewährt kein Durchsuchungsrecht. Der Prüfer ist nicht befugt, sich 

ohne Einwilligung des Unternehmers Zutritt zu Geschäftsräumen zu verschaffen oder Schränke/ 
Schubladen zu öffnen.  

 
[2]  Während der Kassen-Nachschau hat der Amtsträger verschiedene Datenzugriffsrechte, welche 

sich aus § 146b Abs. 2 S. 2 AO ergeben. Nach § 146b Abs. 2 AO hat der Steuerpflichtige auf 
Verlangen des Amtsträgers für einen vom Amtsträger bestimmten Zeitraum Einsichtnahme in 
seine (digitalen) Kassenaufzeichnungen und -buchungen sowie die für die Kassenführung 
erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen zu gewähren. 

 
[3]  Es sollte der Datenexport mit dem Kassenaufsteller gemeinsam mit dem Betriebsinhaber 

[und/oder der Ansprechperson] testweise vorab durchgeführt und geschult werden. Für 
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Rückfragen lauten die Kontaktdaten zur technischen Unterstützung des Datenexports des 
Kassenaufstellers: [Kontaktdaten Kassenaufsteller/technischer Ansprechpartner] 

 
[4]  Des Weiteren kann der Amtsträger im Rahmen der Kassen-Nachschau verlangen, dass die 

Verfahrensdokumentation des eingesetzten Aufzeichnungssystems sowie die Informationen zur 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung vorgezeigt werden sollen. Darunter fallen die 
Programmieranleitung, die Bedienungsanleitungen sowie die Protokolle über vorgenommene 
Programmierungsänderungen. 

9.2.5 Abwesenheit des Betriebsinhabers 
[1]  Nach Meinung der Finanzverwaltung darf der Prüfer die Kassen-Nachschau auch durchführen, 

wenn der Betriebsinhaber nicht anwesend ist. Der Betriebsinhaber sollte für diesen Fall eine 
Ansprechperson ernennen und diese Person auf eine unangekündigte Kassen-Nachschau 
schulen. Als Ansprechperson ist [Herr Mustermann/Frau Musterfrau] benannt. 

 
[2]  Die Ansprechperson versucht umgehend den Betriebsinhaber und, falls dieser nicht verfügbar 

ist, den Steuerberater zu informieren und herbeizuholen 

9.2.6 Rechte des Amtsträgers/Aushändigung von Unterlagen 
[1]  Der Amtsträger ist zu Dokumentationszwecken berechtigt, Unterlagen und Belege zu scannen 

oder zu fotografieren. 
 
[2]  Können aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Unterlagen, die für die 

Nachvollziehbarkeit der Kassenaufzeichnungen und Kassenbuchungen relevant sind, nicht 
vorgezeigt werden, kann der Prüfer dies als Anlass nehmen in eine Außenprüfung 
überzugehen. Nach § 146b Abs.3 AO darf der Amtsträger bei Anlass für Beanstandungen ohne 
vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen. Bei Übergang zur Außenprüfung 
ist der Steuerpflichtige schriftlich zu informieren. 

9.2.7 Checkliste Kassen-Nachschau 
[1]  Die nachfolgende Checkliste sollte im Rahmen einer Kassen-Nachschau als Leitfaden für den 

benannten Ansprechpartner bzw. Betriebsinhaber dienen: 
 

 Checkliste
□ Sie sollten sich den Prüferausweis zeigen lassen und die Kontaktdaten notieren. 
□ Verhalten Sie sich ruhig und freundlich. 
□ Findet die Kassen-Nachschau innerhalb der Geschäftszeiten statt? 
□ Räumen Sie dem Prüfer Zugang zu ihren Geschäftsräumen ein. 

Private Räumlichkeiten dürfen nur aufgesucht werden, falls eine dringende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht!  

□ Kontaktieren Sie ihren Steuerberater. 
□ Bei Abwesenheit des Inhabers sollte ein eingewiesener Mitarbeiter die Ansprechperson des 

Prüfers sein (Erstellung Vertretungsplan + interne Schulung). 
□ Nach Möglichkeit sollten alle anderen Mitarbeiter keine Auskünfte geben und auf die 

Ansprechperson verweisen. 
□ Was darf der Prüfer verlangen: 

 Vorlage von grds. allen Aufzeichnungen und Büchern: 
o Kassenbuch 
o Kassenberichte 
o Kassenbons 
o Eigenbelege bei privaten Entnahmen oder Einlagen 
o Belege für Bareinnahmen und Barausgaben 
o Erstellung des X-Bon bei Beginn der Kassen-Nachschau 
o Die Verfahrensdokumentation zum eingesetzten Aufzeichnungssystems sowie 

die  
 Programmieranleitung, 
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 Bedienungsanleitung, 
 Datenerfassungsprotokolle/Datensicherungskonzept des Herstellers 

vom Warenwirtschaftssystems oder das eigene, 
 Protokolle über Einrichtung, Programmierung und Änderung der Kasse 

sowie Zugriffsprotokolle 
 Prüfung Kassensturzfähigkeit und Aufzeichnungen der Vortage, 
 Datenzugriff ab dem 01.01.2018: 

o Gespeicherte Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell 
verwertbaren Datenträger. 

□ Bereitstellen von Daten auf einem USB-Stick oder einer CD. 
□ Aushändigung eines Protokolls bei Mitnahme von Unterlagen. Grundsätzlich wird kein  

Protokoll bei Beendigung der Kassen-Nachschau ausgehändigt. 
□ Dem Prüfer ist es nicht erlaubt, sich Bargeld aushändigen zu lassen oder unerlaubt Schränke 

und Schubladen zu durchsuchen. 
  

9.3 Technische Sicherheitseinrichtung bei 
elektronischen Aufzeichnungssystemen 

9.3.1 Allgemeines zur technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
[1] Gemäß § 146a AO sind elektronische/computergestützte Kassensysteme/Registrierkassen 

grundsätzlich ab dem 01.01.2020 durch eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
abzusichern. [Es gibt Ausnahmeregelungen für nicht um TSE aufrüstbare Registrierkassen, 
wodurch eine Fristverlängerung bis 31.12.2022 zur Umstellung auf ein neues Kassensystem 
eingeräumt wird. Die Fristverlängerung wird bei [Name Unternehmen] in Anspruch 
genommen. Die Dokumentation der Nachweise für das Vorliegen der Voraussetzungen 
[Bescheinigung Hersteller] liegt [Ablageort] vor.] 

 
[2] Bei der Nutzung von elektronischen Aufzeichnungssystemen ist gemäß § 146a Abs. 1 S. 1 AO 

ist jeder aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfall bzw. anderer Vorgang zu erfassen und 
einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen. Geschäftsvorfälle sind 
rechtliche und wirtschaftliche Vorgänge mit Einfluss auf 
Gewinn/Verlust/Unternehmensvermögen (z.B. Eingangs-/Ausgangsumsatz, Trinkgeld, 
Privateinlage/-entnahme, etc.). Unter einem anderen Vorgang sind Aufzeichnungsprozesse zu 
verstehen, die nicht durch Geschäftsvorfälle, sondern andere Ereignisse im Rahmen der 
Nutzung des elektronischen Aufzeichnungssystems entstehen (z.B. Trainingsbuchungen, 
Sofortstornierung, Bestellungen, etc.) oder Funktionsaufrufe und Ereignisse innerhalb der 
TSE. 

 
[3] Die TSE besteht aus einem Sicherheitsmodul, einer einheitlichen digitalen Schnittstelle (inkl. 

Export- und Einbindungsschnittstelle) und einem Speichermedium. Die TSE gewährleistet 
eine sichere Protokollierung der aufzuzeichnenden Vorgänge (zusammengehörige 
Aufzeichnungsprozesse) und generiert zu den übergebenen Anwendungsdaten eines 
Vorgangs die entsprechenden Protokolldaten. 

 
[4] Unter den Anwendungsdaten sind Daten zu verstehen, die vom Aufzeichnungssystem über 

den abzusichernden Vorgang erstellt werden. Diese umfassen gemäß § 2 KassenSichV die 
Seriennummer des Aufzeichnungssystems, die Art des Vorgangs, die Daten des Vorgangs 
und die Zahlungsart. 

 
[5] Die Protokolldaten sind Daten, die im Rahmen der Absicherung des Vorgangs durch die TSE 

erzeugt werden. Sie beinhalten die Seriennummer der TSE, die Transaktionsnummer des 
Vorgangs, den Absicherungszeitpunkt und einen Signaturzähler. 

 
[6] Die TSE hält alle abgesicherten Anwendungs-/Protokolldaten zum Abruf für eine Prüfung (z.B. 

Betriebsprüfung, Kassen-Nachschau etc.) und für den Export in ein externes 
Aufbewahrungssystem bereit.  
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9.3.2 Initiale Einrichtung und Meldepflichten zur Technischen 
Sicherheitseinrichtung bei den elektronischen/computergestützten 
Kassensystemen/Registrierkassen 

[1] Bei [Name Unternehmen] werden folgende elektronische/computergestützte 
Kassensysteme/Registrierkassen in Kombination mit folgenden TSEs eingesetzt: 
 [Auflistung aller elektronischen/computergestützten Kassensysteme/Registrierkassen in 

Kombination mit der jeweils eingesetzten TSE und der Art der TSE [lokal/Cloud] inkl. eines 
eindeutigen Identifikationsmerkmals der jeweiligen TSE [z.B. Seriennummer/eindeutige 
ID]  
oder 

 [Die entsprechenden Informationen sind der Tabelle in Punkt 3.3 „Übersicht genutzter 
Kassensysteme & Einsatzort“ der Muster-Verfahrensdokumentation zur ordnungsmäßigen 
Kassenführung zu entnehmen]. 

[2]  Im Rahmen der Einrichtung der jeweiligen TSE wurde ein entsprechendes Protokoll 
angefertigt.  
 [Angaben zur Art des Protokolls mit Bezug auf eingerichtete Hard-/Software]  

 [Angabe des Ablageortes bzw. der Ablageorte] 

 [Erstelldatum und Version der Protokolle] 

[Hinweis: Das Konfigurationsprotokoll bzw. Einrichtungsprotokoll wird in der Regel durch den 
beauftragen Hersteller angefertigt und herausgegeben. Aber auch von dem Unternehmer 
selbst durchgeführte Einrichtungsschritte sind zu dokumentieren.] 

 

9.3.3 Verfahren und Maßnahmen zur Nutzung der Technischen 
Sicherheitseinrichtung 

[1.1] Bei der lokalen TSE vom Hersteller [Name Hersteller] werden die Protokolldaten als TAR-
Archive täglich an das externe Archivsystem [Name Archivsystem] übertragen.  

 [Beschreibung des Prozesses für die Datenübertragung an das Archivsystem inkl. 
Löschprozess der Daten auf der TSE, falls vorhanden.] 

oder 
[1.2] Bei der lokalen TSE vom Hersteller [Name Hersteller] werden die Protokolldaten direkt auf der 

TSE gespeichert und können im Prüfungsfall als TAR-Archiv direkt von der TSE exportiert 
werden. 
[Beschreibung des Prozesses für den Austausch der TSE bei vollem Speicher] 

oder 
[1.3] Bei der Cloud TSE vom Hersteller [Name Hersteller] werden die Protokolldaten als TAR-

Archive täglich an das externe Archivsystem [Name Archivsystem] übertragen. 
 [Beschreibung des Prozesses für die Datenübertragung an das Archivsystem inkl. 

Löschprozess der Daten auf der TSE, falls vorhanden] 
oder 
[1.4] Bei der Cloud TSE vom Hersteller [Name Hersteller] werden die Protokolldaten direkt in der 

TSE gespeichert und können im Prüfungsfall als TAR-Archiv direkt von der TSE exportiert 
werden. 

 

9.3.4 Herausgabe der Daten im Prüfungsfall 
[1] Alle mittels elektronischem Aufzeichnungssystem und technischer Sicherheitseinrichtung i.S.v. 

§ 1 S. 1 KassenSichV aufgezeichneten Daten sind gemäß den Konventionen der einheitlichen 
digitalen Schnittstelle8 für Prüfungszwecke (z.B. Betriebsprüfung oder Kassennachschau) 
herauszugeben.  

 [Beschreibung des Prozesses für die Herausgabe der Daten an den Prüfer] 
 

                                                      
8 Hierbei sind die Anforderungen an die Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme  
(DSFinV-K) zu berücksichtigen. 
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9.3.5 Notfallkonzept bei Ausfall der TSE 
[1] Ausfallzeiten und –grund einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung sind zu 

dokumentieren (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 2.1.6). [Diese Dokumentation kann auch 
automatisiert durch das elektronische Aufzeichnungssystem erfolgen.] 

 [Beschreibung des Notfallkon 


